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Bereitschaftsdienste / Servicestellen 

 ■ Verbandsgemeinde- 
vewaltung Maikammer

 i Immengartenstraße 24,  
67487 Maikammer

Dienstgebäude 
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer
Tel.: 06321 5899-0, Fax: 06321 5899-99
Servicezeiten:
Montag 8.30 bis 12.00 Uhr und  

14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.30 bis 12.00 Uhr und  

14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr
Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr und  

14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
Termine mit
- Bürgermeisterin Gabriele Flach können 
Sie im Vorzimmer unter Tel.: 06321 5899-33 
vereinbaren.

 i Jugendbüro der  
Verbandsgemeinde Maikammer

Karin Beetz in Maikammer, Telefon: 06321 
5899-24 oder 015114009274
Jugendtreff Maikammer, 
Hartmannstraße 44
Kindergruppe ab 8 Jahren, 
montags von 15.30 - 17.30 Uhr
Teenie-Treff ab 13 Jahren, 
dienstags von 16.00 - 19.00 Uhr
Mädchengruppe ab 12 Jahren, mittwochs 
von 17.00 - 20.00 Uhr, nach Absprache
Offener Treff ab 16 Jahren, donnerstags ab 17.00

 i Schiedsamt 
Kontakt: Schiedsmann Peter Garrecht, 
Telefon: 06321 5899-0

 ■ Notrufe
Polizei  ....................................................  Tel.: 110
Feuerwehr  ............................................Tel.: 112
Rettungsdienst, Notarztwagen  ....Tel.: 112
Gift-Notruf Rheinland-Pfalz  
.................................................Tel.: 06131 19240
oder Wohngift-Tel.:   0800 7293600  
 (gebührenfrei)

 i Polizeiinspektion Edenkoben
Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben, Tel.: 
06323 955-0, Fax: 06323 955-222, Email: 
piedenkoben@polizei.rlp.de

 i Wasserwerk und Kanalwerk
Wasserwerk
Der Bereitschaftsdienst des Verbandsgemein-
dewasserwerkes ist über die Telefonnummer: 
0175/5262613 zu erreichen (nur in Notfällen).

 i Kanalwerk
Der Bereitschaftsdienst der Kläranlage/
Kanalwerk ist über die Telefonnummer 0151 
11633940 zu erreichen (nur in Notfällen).

 i Energie- und Stromversorgung
Energieversorgung Pfalzwerke Netz AG 
Netzteam Edenkoben, Tel.: 06323 941310
Störungen im Stromnetz: Tel.: 0800 7977777

 i Gasversorgung - Störungsdienst
Pfalzgas, Tel.: 0800 1003448

 ■ Bereitschaftsdienst

 i Ärztlicher Notfalldienst 
Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Landau SÜW

Cornichonstr. 4, 76829 Landau, Tel.: 06341 19292
Öffnungszeiten: montags 19 Uhr bis diens-
tags 7 Uhr, dienstags 19 Uhr bis mittwochs 
7 Uhr, mittwochs 14 Uhr bis donnerstags 7 Uhr, 
donnerstags, 19 Uhr bis freitags 7 Uhr, freitags, 
16 Uhr bis montags 7 Uhr;
an Feiertagen: Tag vor Feiertag, 18 Uhr bis 
nächster Werktag, 7 Uhr

 i Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Neustadt

Krankenhaus Hetzelstift, Stiftstraße 10, 
Tel.: 06321 19292
Öffnungszeiten: montags, dienstags, don-
nerstags, 19 bis 7 Uhr, mittwochs, 14 bis
7 Uhr, freitags 16 Uhr bis montags, 7 Uhr

 i Kinderärztlicher Notfalldienst
Ärztliche Notfalldienstzentrale Landau 
SÜW, Cornichonstr. 4, 76829 Landau, Tel.: 
06341 19292 - an Samstagen sowie an
Sonn- und Feiertagen 9 bis 11 Uhr und 
17 bis 19 Uhr.

 i Zahnärztlicher Notfalldienst
17./18.08.2019
Za. Norbert Faul, Weinstraße 31a, Maikam-
mer  .......................................Tel.: 06321/952509
Unter www.zahnarzt-notdienst.de können 
Patienten mit Zahnproblemen dort durch 
die Eingabe ihres Ortes oder der jeweili-
gen Telefonvorwahl herausfinden, welcher 
Zahnarzt oder welche Zahnklinik in ihrer 
Nähe gerade Notdienst hat. Der Service 
steht kostenfrei zur Verfügung.

 i Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst ist unter der 
Telefonnummer der niedergelassenen Tier-
ärzte zu erfahren.

 i Bereitschaftsdienst Apotheken
Fr. 16.08.2019
Sonnen-Apotheke  ............Tel.: 06321/35776
Friedrichstr. 25-27, 67433 Neustadt
Apotheke im MED-ZEN  ..Tel.: 06341/14660
Max-Planck-Str. 1, 76829 Landau
Sa. 17.08.2019
Eichendorff-Apotheke  ....Tel.: 06321/14330
Spitalbachstr. 53, 67433 Neustadt
Schwanen-Apotheke........Tel.: 06341/87001
Rathausplatz 12, 76829 Landau
So. 18.08.2019
Winzinger-Apotheke ........Tel.: 06321/32459
Kirchstr. 45 67433, Neustadt
Adler-Apotheke ..................Tel.: 06341/86654
Rathausplatz 2, 76829 Landau
Mo. 19.08.2019
Stern-Apotheke  ................... Tel.: 06321/2367
Hauptstr. 82, 67433 Neustadt
Engel-Apotheke  ................Tel.: 06341/86661
Marktstr. 90, 76829 Landau
Di. 20.08.2019
Kurpfalz-Apotheke .............. Tel.: 06321/5646
Weinstr. Nord 6, 67487 Maikammer
Ritter-Apotheke ................... Tel.: 06323/2946
Speyerer Str. 4, 67483 Edesheim
Beethoven-Apotheke  ........ Tel.: 06341/4474
Marktstr. 108, 76829 Landau
Mi. 21.08.2019
apo-rot 
Bacchus-Apotheke ............Tel.: 06321/30478
Walter-Engelmann-Platz 1, 67434 Neustadt
Ring-Apotheke  ..................Tel.: 06341/86979
Rheinstr. 2, 76829 Landau
Do. 22.08.2019
Apotheke Luckenbach  ..... Tel.: 06323/2140
Tanzstr. 12, 67480 Edenkoben
Winzinger-Apothek ......... Tel.: 06321/32459
Kirchstr. 45, 67433 Neustadt
Park-Apotheke ................  Tel.: 06341/520090
Westbahnstr. 1, 76829 Landau
Fr. 23.08.2019
Rochus-Vital-Apotheke  .........Tel.: 06321/189960
Adolf-Kolping-Str. 173, 67433 Neustadt
West-Apotheke...................Tel.: 06341/32621
Drachenfelsstr. 9, 76829 Landau

Internetseite: www.lak-rlp.de

Nach Wahl der Notdienstnummer und 
direkter Eingabe der Postleitzahl Ihres aktu-
ellen Standortes über die Telefontastatur, 
werden drei dienstbereite Apotheken in 
der Umgebung des Standortes mit voll-
ständiger Adresse und Telefonnummer 
angesagt und zweimal wiederholt. Wer sich 
die Information über das Internet besorgen 
möchte, kann die Daten auf der Internet-
seite abrufen.
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Text: Gemeinde St. Martin
Bilder Thomas Schlick

Martinstafel in St. Martin

Am 17.08.2019 veranstaltet die Ortsgemeinde St. Martin von 18:00 - 24:00 Uhr nun schon zum dritten 
Mal die von den St. Martinern sehr beliebte Martinstafel.
Das Fest erinnert an St. Martiner Traditionen, Zusammenhalt und Gemeinschaft.
In der Tanzstraße wird eine lange Tafel aufgebaut. Jeder bringt sein Essen, Getränke, Geschirr und ähn-
liches selbst mit. Im Sinne der Mantelteilung werden Getränke und Speisen mit anderen Teilnehmern 
der Martinstafel geteilt. Jeder ist herzlich eingeladen.
Für Unterhaltung sorgen die St. Martiner Daachlöhner.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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 ◗ Sitzung des  
Verbandsgemeinderates Maikammer

Die 1. Sitzung des Verbandsgemeinderates Maikammer findet
am Donnerstag, dem 22. August 2019, 19:00 Uhr,

im Sitzungssaal des Rathauses Maikammer (R 108), Immengarten-
straße 24, 67487 Maikammer statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
2. Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Maikammer
3. Wahl der Beigeordneten; Ernennung, Vereidigung und Einfüh-

rung in das Amt
a) Erster Beigeordneter
b) Weitere Beigeordnete

4. Bildung der Ausschüsse- Wahl der Ausschussmitglieder
5. Geschäftsordnung für den Verbandsgemeinderat Maikammer
6. Wahl eines Vertreters der Verbandsgemeinde Maikammer im 

Seniorenbeirat des Landkreises
7. Mitgliedschaft in der Regionalen Pflegekonferenz des Land-

kreises Südliche Weinstraße
8. Bericht der Jugendpflege
9. Finanzzwischenbericht zum 01.07.2019
10. Städtebaulicher Vertrag gem. § 11 BauGB zur Erschließung des 

Gewerbegebietes „Am Holzweg 1. Bauabschnitt - 1. Änderung 
und Erweiterung“ („Am Holzweg III“), Kirrweilerhier: wasser- 
und abwassermäßige Erschließung

11. Lärmaktionsplan der Verbandsgemeinde Maikammer; Beschluss-
fassung über die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitbe-
teiligung eingegangenen Stellungnahmen sowie Beschluss über 
die Offenlage und Beteiligung der Träge öffentlicher Belange

Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde
Maikammer

 ◗ Öffnungzeiten für  
den Grünabfalllagerplatz
März bis Oktober:
montags von 15.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs von 16.00 – 18.00 Uhr und
samstags mit neuen Öffnungszeiten
von 13.00 – 17.00 Uhr für Sie geöffnet.
November bis Februar:
montags von 14.00 – 16.00 Uhr
samstags von 13.00 – 16.00 Uhr
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 ◗ Personalausweise bzw. Reisepässe  
eingetroffenund im Bürgerbüro abholbereit
Die bis einschl. Freitag, den 26. Juli 2019 in der 30. Kalenderwo-
che bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer bean-
tragten Personalausweise bzw. Reisepässe sind eingetroffen. 
Diese können im Rathaus, im Bürgerbüro (Zimmer 9), während 
der allgemeinen Geschäftszeiten abgeholt werden.
Die Gebühr für einen Personalausweis beträgt:
22,80 € (unter 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 6 Jahre
28,80 € (ab 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 10 Jahre
Die Gebühr für einen Reisepass beträgt:
37,50 € (unter 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 6 Jahre
60,- € (ab 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 10 Jahre
Die Gebühr ist bereits bei der Beantragung zu entrichten. Der 
alte Personalausweis bzw. Reisepass ist vorzulegen und wird erst 
später bei der Aushändigung des neuen Ausweisdokumentes 
eingezogen bzw. ungültig gemacht. Die Rücklieferung der neu 
beantragten Dokumente dauert im Regelfall etwa 3 Wochen.
Wir weisen alle Ausweis-, bzw. Passinhaber darauf hin, dass sie nach 
den passrechtlichen Vorschriften verpflichtet sind, ihren neuen 
Ausweis bzw. Reisepass persönlich abzuholen um den Empfang zu 
bestätigen. Sollte dies aus beruflichen oder sonstigen Gründen aus-
nahmsweise nicht möglich sein, so können auch bevollmächtigte 
Familienangehörige den Ausweis abholen.
Bei der Beantragung eines Kinderreisepasses sind, das betroffene 
Kind, sowie unabhängig von dessen Alter, ein biometrisches Pass-
bild und die Geburtsurkunde des Kindes mitzubringen.
Für Reisen in die USA ist allerdings auch für Kinder, unabhängig von 
deren Alter, ebenfalls eine visafreie Einreise nur noch mit einem 
so genannten „E-Reisepass“ möglich. Kinderreisepässe werden bei 
USA-Reisen nicht anerkannt!
Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres benötigen Jugendli-
che bei der Beantragung eines Reisepasses generell die schrift-
liche Zustimmung der Erziehungsberechtigten.
Wir bitten um entsprechende Beachtung.
Für Rückfragen zu passrechtlichen Angelegenheiten stehen 
die Mitarbeiter des Bürgerbüros, Christian Müller bzw. Helga 
Schädler unter der Tel.-Nr. 06321-5899-28 gerne zur Verfügung.
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
-Fachbereich Bürgerservice-

 ■ Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Maikammer 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Mitarbeiter/in (m/w/d)
für die Betreuung der Schüler in der  

Verbandsgemeinde Maikammer 
in Teilzeit (20 Std./Woche)

Das Arbeitsverhältnis ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
Die Beschäftigung kann je nach Bedarf in den Grundschulen Kirr-
weiler, Maikammer und St. Martin sein. Die Beschäftigung erfolgt 
in Teilzeit mit ca. 4 Stunden täglich (Montag bis Freitag) in der Zeit 
von 12 - 16 Uhr.
Die Vergütung erfolgt nach TVöD
Ihre Aufgaben:
- Betreuung und Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler, 

die eigenständig ihre Hausaufgaben erledigen
- Durchführung von Spiel- und Sportangeboten
- Begleitung der Kinder beim Mittagessen
Der/Die Bewerber/in sollte über selbstständiges Arbeiten, Belast-
barkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit verfügen. 
Eine pädagogische Ausbildung oder Kenntnisse sowie Erfahrun-
gen in der Arbeit mit Kindern sind wünschenswert.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Qualifika-
tion bevorzugt berücksichtigt.
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Gerst -Personalamt- 
(Telefon: 06321/5899-11) gerne zur Verfügung.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen wer-
den erbeten bis 06. September 2019 an
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer -Personalamt-,

Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer
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12. Zuwendung an den Turn- und Sportverein Sankt Martin für die 
Sanierung des Tennenplatzes zu einem Naturrasenplatz

13. Kalmitbad Maikammer- Freigabe Entwurfsplanung 2. BA
14. Flächennutzungsplan 2020 der Verbandsgemeinde Maikam-

mer
a) Antrag auf 4. Änderung für den Teilbereich „An der Groß-
wiese“ in Maikammer
b) Aufstellungsbeschluss der 4. Änderung
c) Beschluss der frühzeitigen Beteiligung

15. Verschiedenes/Informationen
16. Einwohnerfragestunde
B) Nicht öffentliche Sitzung
17. Auftragsvergaben
18. Personalangelegenheit
19. Verschiedenes/Informationen
C) Öffentliche Sitzung
20. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

gem. § 35 I 3 GemO
gez. Gabriele Flach, Bürgermeisterin

 ◗ Wichtige Informationen  
für Steuerpflichtige

Fälligkeitstermin 15. August 2019
Die Verbandsgemeindekasse Maikammer macht darauf aufmerk-
sam, dass zum 15. August 2019 folgende Abgaben (Steuer- und 
Gebührenverpflichtungen) fällig werden:
• Grundsteuer
• Gewerbesteuer - Vorauszahlung
• Werksgebühren (Wasser, Abwasser u.a.)
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Grundsteuerbescheid 
bereits seit dem Jahr 2016 um einen Dauerbescheid handelt, der 
erst seine Gültigkeit verliert, wenn Ihnen ein neuer Grundsteuer-
bescheid zugeht. Falls Sie der Verbandsgemeinde Maikammer eine 
Einzugsermächtigung bzw. ein SEPA- Lastschriftmandat erteilt haben, 
werden die Abgaben zum genannten Fälligkeitstermin eingezogen. 
Alle übrigen Abgabepflichtigen bitten wir, uns die fällige Grundsteuer 
und Gewerbesteuer unter Angabe der Buchungsnummer auf das 
Konto der Verbandsgemeinde Maikammer BIC: SOLADES1SUW; 
IBAN: DE64 5485 0010 1700 3608 01 zu überweisen.
Die Werksgebühren überweisen Sie bitte unter Angabe der Buchungs-
nummer auf das Konto der Verbandsgemeindewerke Maikammer 
BIC: SOLADES1SUW; IBAN:DE78 5485 0010 0000 0036 08.
Verspätete Zahlungen ziehen Säumniszuschläge und gegebenen-
falls Mahngebühren nach sich.
Ein SEPA- Lastschriftmandat erspart allen Beteiligten Zeit und Geld 
und kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden.
Einen Vordruck finden Sie auf unserer Internetseite: www.vg-mai-
kammer.de/buergerservice/formulare unter dem Punkt „Finan-
zen“. Sie können uns aber auch gerne jederzeit unter folgender 
Telefonnummer ansprechen: 06321-58990.
Text: Verbandsgemeindekasse

 ◗ Textübermittlung fürs Amtsblatt
Die Textübermittlung fürs Amtsblatt erfolgt ausschließlich über 
das Online-Redaktions-System (CMSweb) des Wittich Verlages 
www.cms.wittich.de
Der Redaktionsschluss ist immer dienstags, 12:00 Uhr. Zu spät 
erfasste Artikel können erst in darauf folgenden Ausgabe veröf-
fentlicht werden. Ist in der laufenden Woche ein Feiertag, so wird 
der Redaktionsschluss in der Regel um einen Tag vorverlegt.
Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer

 ◗ FOS-Praktikantin  
bei der Verbandsgemeinde Maikammer

Am 5. August 2019 
durfte Bürgermeiste-
rin Gabriele Flach Frau 
Charlotte Schuster bei 
Verbandsgemeinde 
Maikammer herzlich 
willkommen heißen.
Frau Schuster besucht 
die Fachoberschule 
Wirtschaft und Ver-
waltung in Edenko-
ben. Zum Erlangen 
der Fachhochschul-

reife wird sie ein einjähriges Praktikum bei der Verbandsgemeinde 
absolvieren.

Text und Bild: Verbandsgemeinde Maikammer

Freiwillige Feuerwehr

 ◗ Übungen aller Feuerwehreinheiten  
der Verbandsgemeinde

Übungsalarm für die Kräfte  
der Feuerwehren der Verbandsgemeinde?
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Wehrleiter Peter Breitner stv. Wehrleiter Andreas Schwaab, welche 
die Übung vorbereitet hatten, gaben am Ende Manöverkritik und 
Rückmeldungen zum Übungsablauf. Sie zeigten sich sehr zufrieden 
und bedankten sich bei allen anwesenden Einsatzkräften.
Es waren 12 Fahrzeuge und knapp 70 Einsatzkräfte an der Übung 
beteiligt. Im Anschluss gab es im Gerätehaus Maikammer noch ein 
gemütliches Beisammensein mit allen.
(Bild/Text: Feuerwehr Maikammer)

Kirrweiler
Ortsbürgermeister: rolf metzger
Sprechstunde: 1. Di. im Monat, 18 Uhr im Rathaus 
Telefon: 06321 5079, 
E-Mail: ortsbuergermeister@kirrweiler.de
Internet: www.kirrweiler.de

 ◗ Öffnungszeiten i-punkt

Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler
Telefon 06321 5079
Montag: 10.00 – 12.00 Uhr
Dienstag: 10.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 15.30 – 17.30 Uhr
Freitag: 10.00 – 12.00 Uhr
Text: i-Punkt

 ◗ Dorfmoderation: Arbeitskreis  
„Natur und Umwelt“
Nach der Sommerpause treffen wir uns zu nächsten Sitzung des 
Arbeitskreises „Natur und Umwelt“ ein:
Mittwoch, 21.08.2019, 19.30 im Edelhof (Foyer)
Bei diesem Treffen wird auch Frau Rohde von der Energieagentur 
Rheinland-Pfalz anwesend sein.
Wir werden unser Dorferneuerungskonzept in den nächsten 
Wochen fertigstellen und in der nächsten Gemeinderatssitzung 
am 04.09.2019 vorstellen und beschließen. Die weiteren Umset-
zungsschritte werden dann in den Arbeitskreisen besprochen und 
angegangen.
Dazu laden wir alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.

Rolf Metzger, Ortsbürgermeister

 ◗ Nachbarschaftshilfe Kirrweiler

Informieren Sie sich unverbindlich. Wir stehen Ihnen gerne Rede 
und Antwort. Immer donnerstags, 16.00 - 17:30 Uhr im i-Punkt Kirr-
weiler, Hauptstr. 7. Wir sind außerdem jeden Montag und Donners-
tag von 16.00 - 18.00 Uhr unter der Tel.: 0151 14365758 erreichbar.
Text: Ortsgemeinde Kirrweiler

Montag Abend (12.08.) kurz nach 20 Uhr... 
Die Einsatzkräfte der Einheiten aus Maikammer, Kirrweiler und St. 
Martin werden alarmiert mit dem Stichwort „Explosion/ Verpuffung 
in einem Gebäude, Menschen in Gefahr“

Kurze Zeit später rückt die Wehr aus Maikammer mit vier Fahr-
zeugen, die Wehr aus Kirrweiler und St. Martin mit jeweils zwei 
Fahrzeugen an. Zur Unterstützung wurden die Drehleiter und ein 
Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Edenkoben hinzugezogen. Vor 
Ort fanden die Einsatzkräfte eine Schadensstelle in einem ange-
nommenen Betrieb vor und erhielten weitere Informationen durch 
Passanten und die Übungsleiter. In der Lagerhalle gab es eine 
Explosion, es würde brennen und mehrere Arbeiter seinen noch 
vermisst. Gleichzeitig bereits gab es eine Brandausbreitung auf die 
angrenzenden Wohngebäuden. 
Hier findet gerade eine Geburtstagsfeier statt und auch hier sind 
noch Personen im Gebäude, welche gerettet werden müssen. Meh-
rere Betroffene findet man bereits auf einem Balkon im 1. OG und an 
einem Fenster im 2. OG. Sofort werden erste Rettungsmaßnahmen 
eingeleitet. Unter schwerem Atemschutz dringen mehrere Trupps 
ins Innere der Halle und des Gebäudes zur Menschenrettung und 
Brandbekämpfung vor. Über tragbare Leitern werden Personen 
vom Balkon gerettet. 
Die Drehleiter beginnt ebenfalls sofort mit der Brandbekämpfung 
von außen. Nach kurzer Zeit können die ersten Personen gerettet 
werden, der Brand eingedämmt und schließlich gelöscht werden. 
Doch es fehlen immer noch Betriebsangehörige in und um der 
Lagerhalle. 
Es wird begonnen diese abzusuchen. Hier wurden durch die Einsatz-
leitung Rettungshunde zum Aufsuchen der Personen eingesetzt. 
Am Ende konnten die Personen dadurch auch in der Lagerhalle, 
aber auch in den angrenzenden Weinbergen, zügig gefunden wer-
den. Eine Übung die gezeigt hat, wie wichtig ein „Hand in Hand“ 
aller Einsatzkräfte der Feuerwehren der VG Maikammer, aus Eden-
koben und der Rettungshundestaffel Mittelpfalz bedeutet.

Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffentlich 
und nichtöffentlich. 
Somit gelten grundsätzlich sämtliche Vorschriften der 
DSGVO auch für Vereine.
Mehr zu diesem Tehma auf: 

blog.wittich.de

Datenschutz geht uns alle an...



Maikammer - 7 - Ausgabe  33/2019

dung wo und welche Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
anzubringen und zu entfernen sind. Die Entscheidung erfolgt im 
Benehmen mit der jeweiligen Ortsgemeinde.

Verkehrspolizeiliche Anordnung
Anlässlich der Veranstaltung „Pfälzer Gartenmarkt“

am 17. und 18.08.2019 wird ab Freitag 16.08.2019, 07.00 Uhr 
bis Montag 19.08.2019 12.00 Uhr folgende Straßen und Park-
plätze für den öffentlichen Verkehr gesperrt:
1. Für Fahrzeuge aller Art mit Ausnahme der Anlieger und 
Zulieferer:
1.1 die „Marktstraße“ von der Einmündung „Poststraße“, bis zur 

Einmündung „Weinstraße Süd / Nord“.
1.2 der „Frantzplatz“
1.3 die „Schulstraße“
1.4. die „Kirchstraße“
2. Erlass von Halteverboten
Das Halten von Fahrzeugen ist auf folgenden Straßen verboten:
2.1 In der „Bahnhofstraße“ auf der Nordseite von der Einmündung 

„Raiffeisenstraße“ bis zur Einmündung „Weinstraße Nord“
2.2 In der „Weinstraße Nord & Süd“ ab der Einmündung „Hart-

mannstraße“ bis Kreuzung „Immengartenstraße / Weide-
weg“ beidseitig

2.3 In der „Poststraße“ auf der Ostseite
2.4 In der „Marktstraße“ auf der Nordseite ab der Einmündung 

L-516 bis zur Einmündung „Poststraße“

Maikammer
Ortsbürgermeister: karl schäfer
Sprechstunde:nach Vereinbarung
Telefon: 06321 5899-33,
E-Mail: karl.schaefer@vg-maikammer.de
Internet: www.maikammer.de

 ◗ Büro für Tourismus Maikammer  
- Öffnungszeiten
März bis Ende Oktober:
Montag bis Freitag 09.30 bis 12.30 Uhr

und 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr
November bis Februar:
Montag bis Freitag 09.30 bis 12.30 Uhr
Samstag geschlossen
Text: Büro für Tourismus

 ◗ Verkehrspolizeiliche Anordnung

Nach § 44 Abs. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) i. V. m. § 5 
Abs. 1 der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
des Straßenverkehrsrechts (ZuständigkeitsVO) trifft die Verbands-
gemeindeverwaltung als zuständige Straßenbehörde die Entschei-

Einladung zur Teilnahme
am Kirrweilertreffen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Sonntag, 25. August 2019 findet in Kirrweiler/Kusel wieder das deutsch-französische Kirr-
weiler-Treffen statt.

Das diesjährige Treffen ist mit einem Jubiläum verbunden: Seit 50 Jahren besteht zwischen den vier Orten mit gleichem Namen in 
Deutschland und Frankreich eine Partnerschaft und die Gemeinden sind freundschaftlich verbunden.
In den letzten Jahren war die Beteiligung bei den Treffen nicht mehr so hoch wie zu Beginn dieser Partnerschaft. Mehr als 50 Jahre 
nach dem Elysee-Vertrag hat sich Vieles normalisiert zwischen den ehemals verfeindeten Staaten. Offene Grenzen, eine einheitliche 
Währung, zahlreiche Austauschprogramme oder gegenseitige touristische Angebote sind heute selbstverständlich und gerade für 
die jüngere Generation nichts Neues. Was den Initiatoren dieser Treffen wichtig war, ist heute in vielen Bereichen erreicht. Darauf kön-
nen wir stolz sein und darüber dürfen wir uns freuen. Die vier Partnergemeinden haben deshalb beschlossen, die zukünftigen Treffen 
in größeren Zeitabständen durchzuführen. Die Ortsgemeinde Kirrweiler hat für das diesjährige Treffen wieder einen Bus gemietet, der 
uns gemeinsam zu unserer namensgleichen Gemeinde in der Westpfalz bringt. Die Abfahrt erfolgt am Dorfbrunnen um 9.15 Uhr, 
Einsteigemöglichkeit besteht auch am Sportplatz um 9.20 Uhr. Die Teilnahme an der Busfahrt ist kostenlos. Die Rückfahrt wird um 
16.00 Uhr sein, so dass wir gegen 17.30 Uhr wieder hier ankommen.
Um die Fahrt organisieren zu können, bitte ich interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger um eine Anmeldung entweder

- im Gemeindebüro „i-Punkt“, Tel.: 50 79 (E-Mail: i-punkt@kirrweiler.de) oder
- bei Rolf Metzger Tel.: 5 82 82 (E-Mail: ortsbuergermeister@kirrweiler.de).
Eine Partnerschaft lebt durch eine aktive Begegnung. Bitte nehmen Sie an diesem Treffen teil und zeigen Sie, dass uns die Verbindung 
mit unseren Partnergemeinden wichtig ist.

Rolf Metzger, Ortsbürgermeister

Anmeldung 
zur gemeinsamen Anreise mit dem Bus

Am Kirrweiler-Treffen in Kirrwiller/Kusel am 25. August 2019 nehme ich mit ___ Erwachsenen und ___ Kindern teil.

Name und Adresse:

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................
Unterschrift
Bitte im i-Punkt, Hauptstr. 7, 67489 Kirrweiler abgeben.
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Erwärmung, erfordern daher nach Auffassung von Ortsbürgermeis-
ter Karl Schäfer zwingend ein abgestimmtes Vorgehen, um den 
Hochwasserschutz der Ortsgemeinde weiter zu verbessern. Die 
vorhandenen Hochwasserrückhaltebecken und Retentionsflächen 
sind mit den vom Außengebiet schnell abfließenden Wassermen-
gen überfordert. Auch kann keine Kanalisation, wie groß sie auch 
sein mag, diese Wassermassen aufnehmen, zumal auch häufig die 
Straßeneinläufe durch Schlammmassen und Ästen verstopft wer-
den. Um Schwachstellen zu ermitteln ist zwingend die Erstellung 
eines Starkregenkonzeptes erforderlich. Ortsbürgermeister Schäfer 
will daher den Ortsgemeinderat, nach fachlicher Abstimmung, in 
einer der nächsten Sitzungen mit der Beauftragung eines solchen 
Konzeptes an ein Fachingenieurbüro befassen. Ein solches Konzept 
kann bis zu 90 % durch das Land gefördert werden. „Auch nach Vor-
liegen eines solchen Konzeptes und der Beseitigung von erkannten 
Schwachstellen wird jeder Grundstückseigentümer, dessen Grund-
stück Hochwasser gefährdet ist, um eigene Schutzmaßnahmen 
nicht umhin kommen. Als erster wichtiger Schritt könnte auch eine 
Teilbegrünung aller in die Ortslage entwässernden Außengebiets-
grundstücke - zumindest einer Teilfläche an deren tiefsten Punkt 
- zu einer Entschärfung der Situation beitragen“, so Ortsbürger-
meister Schäfer.
Text: Ortsgemeinde

 ◗ Ausbau Marktplatz

– über 70 Bürgerinnen und Bürger  
haben sich an der Auswahl für das zu verlegende  
Pflaster auf dem Marktplatz beteiligt
Nach einer Vorauswahl von drei möglichen Pflastervarianten für ein 
hochwertiges Betonpflaster für die Neugestaltung des Marktplat-
zes hatte Ortsbürgermeister Karl Schäfer die Bürger aufgerufen, sich 
an der endgültigen Auswahl zu beteiligen. Dazu wurden die Pflas-
tervarianten am Rathauseingang ausgelegt. Über 70 Bürgerinnen 
und Bürger haben von dieser Möglichkeit der Bürgerbeteiligung 
Gebrauch gemacht. Dabei haben sich rd. 92 % für Variante mit der 
Nr. 3, Scada nativo Muschelkalk, ausgesprochen. Dieser Vorschlag 
wurde nun dem neuen Ortsgemeinderat in seiner ersten Ratssit-
zung zur endgültigen Entscheidung vorgelegt. Ortsbürgermeister 
Schäfer freute sich, dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit 
einer direkten Mitentscheidung genutzt und mit ihrem Votum die 
vom Ortsgemeinderat getroffene Vorauswahl bestätigt haben.
Text: Ortsgemeinde

 ◗ Hauptsatzung

der Ortsgemeinde Maikammer vom 14.08.2019
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemein-
deordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur 
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der 
Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, 
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Maikammer 
erfolgen im Nachrichtenblatt der Verbandsgemeinde Maikammer.
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte 
oder Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch Ausle-
gung in einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung 
Maikammer zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden 
bekannt gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort 
(Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am 

2.5 In der „Immengartenstraße“ ab der Einmündung „Hubweg“ 
bis Kreuzung „Marktstraße„ beidseitig

2.6 In der „St. Martiner Straße“ auf der Nordseite ab der Einmün-
dung „Weinstraße Nord“ bis „Friedhofstraße (außerhalb der 
markierten Parkflächen)

3. Erlass von Durchfahrtverbot
3.1 In der „St. Martiner Straße“ nach Einmündung „Im Erb“ ist die 

Durchfahrt für Fahrzeuge über eine Länge von 10 m verbo-
ten.

4. Sperrung von Parkplätzen
4.1 Der Busparkplatz am „Frantzplatz“ ist ab Mittwoch den 

14.08.2019, 08.00 Uhr bis Montag den 19.08.2019 12.00 Uhr 
gesperrt.

4.2 Die Parkplätze „Marktplatz“, „Frantzplatz“, „kleiner Frantz-
platz“, „Schulstraße“ sowie „Zum alter Markt“ sind ab Freitag 
den 16.08.2019, 07.00 Uhr bis Montag 19.08.2019, 12.00 Uhr 
gesperrt.

4.3 Die Parkplätze für Schwerbehinderte Menschen am Frantz-
platz (Lavendelgarten des Bürgerhauses, nördlich von 
Frantzplatz 3) werden für die Dauer der Veranstaltung auf-
gehoben.

5. Ausnahmeregelung
5.1 Die Einbahnstraßenregelung in der „Schulstraße“ und 

„Marktstraße“ (von Einmündung „Poststraße“ bis „Schulst-
raße“) wird für die Dauer des Gartenmarktes aufgehoben.

5.2 Die „Schulstraße“ wird an der Einmündung „Weinstraße 
Nord“ und die „Marktstraße“ an der Einmündung „Post-
straße“ gesperrt mit dem Zusatzzeichen „Anwohner frei“.

6. Verlegung der Bushaltestelle
Die Bushaltestellen Einkaufsmarkt, Schwimmbad sowie Frantzplatz 
entfallen in Fahrtrichtung Neustadt.
Hierfür steht die Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße zur Verfügung.
7. Umleitung des Verkehrs
Aus Richtung Edenkoben kommend:
Immengartenstraße - Blumenstraße - Marktstraße - Poststraße
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer einzulegen.
Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeinde-

verwaltung, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer oder
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 an die 

VPS-eMail-Adresse vg-maikammer@poststelle.rlp.de erho-
ben werden.

1 vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elekt-
ronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S. 73).
Wir bitten um dies zu beachten.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
- Ordnungsamt -

 ◗ Ortsbürgermeister Karl Schäfer 
will ein Starkregenkonzept  
für die Ortsgemeinde Maikammer
Unsere Verbandsgemeinde verfügt über einen sehr guten Hoch-
wasserschutz, der über viele Jahre einen hervorragenden Schutz 
unserer Ortslagen gewährt hat. Die starken Regenereignisse 
der letzten beiden Jahre habe jedoch deutlich gezeigt, dass eine 
Optimierung gefordert ist. Die in der Zukunft immer häufiger 
auftretenden Starkregenereignisse, aufgrund der zunehmenden 
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2. Zustimmung zur Einstellung und Eingruppierung der den 
Beamten ab dem dritten Einstiegsamt vergleichbaren Ange-
stellten der Ortsgemeinde sowie Zustimmung zur Kündigung 
gegen deren Willen;

3. Zustimmung zu Anträgen auf Hinausschiebung des Ruhe-
standsbeginns;

4. Genehmigung von Verträgen der Ortsgemeinde mit dem Orts-
bürgermeister und den Beigeordneten bis zu einer Wertgrenze 
von 500,00 €,

5. Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren sowie der 
Abschluss von Vergleichen, soweit die Entscheidung hierüber 
nicht dem Ortsbürgermeister übertragen ist.

6. Der Hauptausschuss nimmt außerdem die Aufgaben der obersten 
Dienstbehörde im Sinne des § 89 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPersVG wahr.

7. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmä-
ßiger Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu einem Betrag 
von 2.500,00 €,

8. Verfügung über Gemeindevermögen (einschließlich dem 
Erlass von Forderungen) sowie Hingabe von Darlehen der Orts-
gemeinde Maikammer ab einer Wertgrenze von 250,00 € bis zu 
einer Wertgrenze von 10.000,00 €,

9. Zeitpunkt und Höhe der Aufnahme von Krediten nach Maß-
gabe der Haushaltssatzung,

10. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten, soweit die Entscheidung 
hierüber nicht dem Ortsbürgermeister übertragen ist, bis zu 
einer Höhe von 20.000,00 €,

11. Gewährung von Zuwendungen, soweit die Entscheidung hier-
über nicht dem Ortsbürgermeister übertragen ist;

12. Stundung von gemeindlichen Forderungen, soweit die Ent-
scheidung hierüber nicht dem Ortsbürgermeister durch Gesetz 
oder diese Hauptsatzung übertragen ist,

13. die Entscheidung über die Annahme und Vermittlung von 
Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche 
Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 Satz 5 GemO.

Die Entscheidung gemäß Absatz 2 Nr. 13 hinsichtlich der Ver-
mittlung und der Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen kann im Falle von 
Kleinbeträgen bis zu 1.000 € je Einzelfall einmal vierteljährlich 
durch verbundenen Beschluss erfolgen.
(3) Dem Bau- und Verkehrsausschuss wird die Beschlussfassung 
übertragen für:
1. Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel bis zu einer Höhe 

von 20.000,00 € und den Abschluss von Verträgen über bauli-
che Maßnahmen in gleicher Höhe.

2. Die Stellungnahme zu Bauvorhaben in der Ortsgemeinde 
Maikammer.

3. Die Erteilung von Befreiungen von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes bei Bauvorhaben in der Ortsgemeinde 
Maikammer.

4. Wahrnehmung der Aufgaben der Ortsgemeinde und Beschluss-
fassung über alle Angelegenheiten der Ortsgemeinde nach den 
straßen- und straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften.

(4) Den übrigen Ausschüssen werden die Bewirtschaftung der 
Haushaltsmittel in ihrem Aufgabenbereich bis zu einer Höhe von 
15.000,00 € übertragen, soweit diese nicht dem Ortsbürgermeister 
übertragen sind.

§ 4  
Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates 
auf den Ortsbürgermeister

Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden 
Angelegenheiten übertragen:
1. Verfügung über Gemeindevermögen (einschließlich dem 

Erlass von Forderungen) sowie die Hingabe von Darlehen der 
Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 250,00.€ im Einzelfall,

Tage vor dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntma-
chung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist 
beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien 
Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Ausle-
gungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Ein-
sicht genommen werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vor-
geschrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gel-
ten, gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO 
des Ortsgemeinderates Maikammer oder eines Ausschusses wer-
den abweichend von Absatz 1 in der Tageszeitung „Rheinpfalz“ - 
Ausgabe Mittelhaardt - bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige 
Bekanntmachung gemäß Absatz 1 nicht mehr möglich ist.
(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer beson-
derer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform 
nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen 
die öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an der Bekannt-
machungstafel am Rathaus Maikammer. Die Bekanntmachung ist 
unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschrie-
benen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntma-
chung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

§ 2
Ausschüsse des Ortsgemeinderates

(1) Der Ortsgemeinderat bildet folgende Ausschüsse:
1. Hauptausschuss
2. Rechnungsprüfungsausschuss
3. Bau- und Verkehrsausschuss
4. Ausschuss für Feld-, Wald- und Friedhofangelegenheiten
5. Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
6. Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
7. Artenvielfalt und Klimaschutz.
(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 Nr. 1 - Nr. 5 haben 9 Mitglieder, 
die Ausschüsse gemäß Abs. 1 Nr. 6 und 7 haben 12 Mitglieder. Jedes 
Ausschussmitglied hat bis zu 2 Stellvertreter.
(3) Die Mitglieder der Ausschüsse des Absatzes 1 Nr. 1 und Nr. 2 
werden aus der Mitte des Ortsgemeinderates gewählt. Die übrigen 
Ausschüsse können aus Mitgliedern des Ortsgemeinderates und 
sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde 
Maikammer gebildet werden.
Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder soll Mitglied des 
Ortsgemeinderates sein; entsprechendes gilt für die Stellvertreter 
der Ausschussmitglieder. Der Stellvertreter für ein Ratsmitglied im 
Ausschuss muss immer ebenfalls Mitglied im Ortsgemeinderat sein.
(4) An den Sitzungen des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren 
und Soziales kann der Seniorenbeauftragte mit beratender Stimme 
teilnehmen.

§ 3
Übertragung von Aufgaben  
des Ortsgemeinderates auf Ausschüsse

(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte 
Angelegenheit auf einen Ausschuss erfolgt durch Beschluss des 
Ortsgemeinderates Maikammer. Sie gilt bis zum Ende der Wahl-
zeit des Ortsgemeinderates soweit die Beschlussfassung dem 
Ausschuss nicht wieder entzogen wird. Die Bestimmungen dieser 
Hauptsatzung bleiben unberührt.
(2) Dem Hauptausschuss wird die Beschlussfassung über die fol-
genden Angelegenheiten übertragen:
1. Zustimmung zur Ernennung der Beamten ab dem dritten Ein-

stiegsamt der Ortsgemeinde sowie Zustimmung zur Entlas-
sung der Beamten auf Probe ab diesem Einstiegsamt gegen 
deren Willen;
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Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleich-
zeitig vor, wird der Ausgleich nur einmal gewährt; es gilt der höhere 
Betrag. In den Fällen des § 18a Abs. 6 GemO wird unter den Vor-
aussetzungen des Satzes 2 Verdienstausfall je Fortbildungstag in 
Höhe des Betrages, wie für eine Sitzung gewährt würde, erstattet, 
wenn die Fortbildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden 
einschließlich Pausen dauert; entsprechendes gilt in den Fällen des 
Nachteilsausgleichs (Satz 3).
(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Ortsgemein-
deratsmitglieder und die Ausschussmitglieder für Dienstreisen 
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreise-
kostengesetzes.
(6) Die Vorsitzenden der im Ortsgemeinderat gebildeten Fraktio-
nen erhalten zusätzlich eine besondere Entschädigung in Höhe der 
nach Absatz 2 festgesetzten Entschädigung.

§ 7
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters

(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung 
gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO; diese wird um 10 % erhöht.
(2) Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 wird gemäß § 12 
Abs. 2 Satz 1 KomAEVO um 20 % erhöht.
(3) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung 
der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die 
pauschale Lohnsteuer von der Ortsgemeinde Maikammer getragen. 
Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge 
werden auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.
(4) § 6 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 8
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung 
des Ortsbürgermeisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der 
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12 Abs. 
1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters 
nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag 
der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrags der dem Orts-
bürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die 
Vertretung insgesamt während eines kürzeren Zeitraums als einen 
vollen Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung insgesamt die 
Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2. Eine nach Absatz 2 gewährte 
Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädi-
gung nach Absatz 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an 
den Sitzungen des Ortsgemeinderates, der Ausschüsse, der Frak-
tionen und der Besprechungen mit dem Bürgermeister (§ 50 Abs. 
7 GemO) die für Ortsgemeinderatesmitglieder festgesetzte Auf-
wandsentschädigung; sofern sie nicht bereits hierfür eine Entschä-
digung als gewähltes Rats- oder Ausschussmitglied erhalten. § 6 
Abs. 4 gilt entsprechend.
(3) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbands-
gemeinderates sind, jedoch in Vertretung des Ortsbürgermeisters 
an Sitzungen des Verbandsgemeinderates teilnehmen und denen 
keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, erhal-
ten für die Teilnahme an diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde 
eine Aufwandsentschädigung. Sie beträgt je Sitzung die Hälfte des 
Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2, mindestens jedoch 13,90[RA1] 
€. Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Besprechungen des 
Bürgermeisters der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürgermeis-
tern gemäß § 69 Abs. 4 GemO.
(4) § 6 Abs. 4, 5 und § 7 Abs. 3 gelten entsprechend.
(5) Um die Vertretungsarbeit der Beigeordneten zu erleichtern kann 
die Aufwandsentschädigung für einzelne Vertretungsfälle, unter 
Berücksichtigung der Urlaubsvertretung, pauschaliert werden.

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 10.000,00 € 
je Auftrag,

3. Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Entscheidungen 
des Ortsgemeinderates oder des zuständigen Ausschusses,

4. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel nach Maßgabe allgemeiner Grundsätze und 
Richtlinien des Ortsgemeinderates,

5. Stundung gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 
2.500,00 € im Einzelfall und Niederschlagung gemeindlicher 
Forderungen,

6. Erhebung von Vorausleistungen auf laufende Entgelte,
7. Ausübung des Vorkaufsrechts bis zu einem Wert von 5.000,00 

€ im Einzelfall,
8. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2, § 31 und § 33 

BauGB und in den Fällen des § 34 BauGB, wenn durch das Bau-
vorhaben die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und 
Ordnung nicht berührt werden, sowie Entscheidungen über 
Ausnahmen und zu Abweichungen von Festsetzungen der 
Ortsbausatzung der Ortsgemeinde Maikammer, wenn durch 
das Bauvorhaben das Orts- und Straßenbild nicht gestört wird.

9. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und 
Rechtsmitteln zur Fristwahrung,

10. die gemeindliche Vertretung der Mitgliedschaftsrechte in der 
Jagdgenossenschaftsversammlung.

§ 5
Beigeordnete

Die Ortsgemeinde Maikammer hat bis zu 2 Beigeordnete.

§ 6
Aufwandsentschädigung für Mitglieder  
des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sons-
tigen persönlichen Aufwendungen erhalten die Ortsgemeinde-
ratsmitglieder und die Ausschussmitglieder für die Teilnahme an 
Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse eine Ent-
schädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7. Für die Teilnahme 
an zwei Sitzungen der Fraktionen, die der Vorbereitung der Sitzung 
des Ortsgemeinderates in der der Haushaltsplan beschlossen wer-
den soll dient, erhalten die Ortgemeinderatsmitglieder eine Ent-
schädigung nach Maßgabe der Absätze 2, 3, und 6.
(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes 
in Höhe von 35,00 €.
(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrkos-
ten für Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort erstattet.
(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener 
Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern 
auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen Arbeit-
geberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen 
Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhal-
ten auf Antrag Verdienstausfall in Höhe eines Durchschnittssatzes 
von bis zu 40,00 € je Sitzung. Personen, die weder einen Lohn- 
noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen aber 
im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der 
in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, 
erhalten auf Antrag einen Ausgleich
1. in Höhe von 25,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in 

ihrem Haushalt mit ihnen wohnendes Kind unter 14 Jahren tat-
sächlich betreuen oder

2. in Höhe von 30,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsäch-
lich betreuen oder pflegen.
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 ◗ Verkehrsbehördliche Anordnung

Zur Durchführung des „Erlebnistages Deutsche Weinstraße 2018“ 
wird die „Deutsche Weinstraße“ zwischen Schweigen-Rechtenbach 
(B 38) und der Kreuzung L520 / B 271 in Kirchheim am Sonntag, den 
25. August 2019, von 10:00 Uhr bis längstens 18:15 Uhr, für Kraft-
fahrzeuge aller Art gesperrt.
In der Gemeinde Maikammer wird wie jedes Jahr die Weinstraße 
Nord & Süd sowie angrenzenden Straßen für den gleichen Zeitraum 
gesperrt. Ebenfalls sind die Parkplätze an der Weinstraße gesperrt. 
Hierbei bitten wir die Verkehrszeichen zu beachten.
Für die Überquerung der Weinstraße für Kraftfahrzeugen steht nur 
der Kreisel an dem Wasgau Markt wie gewöhnlich zur Verfügung.
Wir bitten die Verkehrszeichen und Verkehrsregelungen zu beachten!

Verbandsgemeinde Maikammer
-Ordnungsamt-

§ 9
Aufwandsentschädigung für Feldgeschworene

(1) Die Feldgeschworenen erhalten für ihre Mitwirkung bei Abmar-
kungen sowie für die Grenzbegänge eine Entschädigung, die 
nach Stunden bemessen wird; die Zeiten für die Wegstrecken vom 
Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden berücksichtigt. 
Die Entschädigung beträgt 10,00 € je Stunde. 
Angefangene halbe Stunden sind mit der Hälfte des Stundensatzes 
zu entschädigen.
(2) § 7 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 10
Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter

(1) Bachpaten, Beauftragte oder Paten in der Kinder- und 
Jugendarbeit, Brauchtumspfleger, Bücherei- oder Museums-
beauftragte, Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte, 
Ortsbildbeauftragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, 
Wirtschafts- und Wanderwegewarte sowie Inhaber vergleichba-
rer Ehrenämter erhalten eine Aufwandsentschädigung, die nach 
Stundensätzen bemessen wird; die Zeiten für die Wegestrecken 
vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht 
berücksichtigt. 
Die Entschädigung beträgt 10,00€ je volle Stunde.
(2) Die/Der ehrenamtliche Beauftrage für den Friedhof erhält eine 
monatliche pauschale Entschädigung in Höhe von 60,00 €. § 6 Abs. 
5 und § 7 Abs. 3 gelten entsprechend. 
Darüber hinaus werden keine weiteren Entschädigungen, insbe-
sondere Sitzungsgelder, geleistet.
(3) Die/Der ehrenamtliche Klimaschutzbeauftrage erhält eine 
monatliche pauschale Entschädigung in Höhe von 50,00 €. § 6 Abs. 
5 und § 7 Abs. 3 gelten entsprechend. 
Darüber hinaus werden keine weiteren Entschädigungen, insbe-
sondere Sitzungsgelder, geleistet.

§ 11
In-Kraft-Treten

(1) Die Hauptsatzung tritt am 25.08.2019 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 09.07.2014 in der Fas-
sung vom 02.12.2015 außer Kraft.

Maikammer, 14.08.2019
Karl Schäfer, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Hiermit wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustandegekom-
men sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsver-
letzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekannt-
machung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzungen begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).
Dies gilt nicht, wenn
1. Die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. Vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeindeverwaltung Maikammer, 67487 Maikammer, unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.
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Der neue Ortsgemeinderat.

Der Rat beschloss die Hauptsatzung der Ortsgemeinde. In dieser 
wurde ein neuer Ausschuss für „Artenvielfalt und Klimaschutz“ 
aufgenommen. Ebenso wurde erstmalig das Ehrenamt eines/r 
Klimaschutzbeauftragten in der Hauptsatzung aufgenommen. 
Neu gewählt wurde der Umlegungsausschuss der Ortsgemeinde 
der für Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch 
zuständig ist. Neben redaktionellen Anpassungen beschloss der 
Ortsgemeinderat eine Änderung der Tourismusbeitragssatzung. 
Neu aufgenommen wurde in dieser die Betriebsart „Parkraum-
bewirtschaftung“. Die Vorteilssätze des Vorjahres der einzelnen 
Betriebsarten wurden auch für das Jahr 2019 beschlossen. Das vom 
alten Ortsgemeinderat angedachte und in einer Bürgerbeteiligung 
bestätigte Pflaster für den Ausbau des Marktplatzes wurde endgül-
tig beschlossen. Dieses wird in der Neuausschreibung der Bauarbei-
ten aufgenommen. Ortsbürgermeister Karl Schäfer informierte den 
Rat über die beabsichtigte Erstellung eines Starkregenkonzeptes 
für die Ortsgemeinde. „Die Starkregenereignisse der letzten Jahre, 
die uns auch künftig begleiten werden, machen eine Optimierung 
des sehr guten Hochwasserschutzkonzeptes der Verbandsgemein-
den für die Ortslage erforderlich. In diesem sollen Schwachstellen 
bei den vom Außengebiet schnell abfließenden Wassermengen 
und mögliche Lösungsansätze ermittelt werden“, so Schäfer. Die 
Beauftragung eines Fachingenieurbüros soll nach einer fachlichen 
Abstimmung noch in diesem Jahr erfolgen.
Text: Gemeinde Maikammer
Bilder: HJMphoto-arts

Sankt Martin
Ortsbürgermeister: timo glaser
Sprechstunde:1. + 3. Montag im Monat, 18 - 19 Uhr
in der „Alten Kellerei“, Tel.: 06323 9492855 o. 0151 14137412, 
E-Mail: timo.glaser@sankt-martin.de, 
Internet: www.sankt-martin.de

 ◗ Öffnungszeiten Tourist-Info St. Martin

Mitte März bis Mitte November
Montag bis 
Freitag

09.00 bis 12.00 Uhr,

und 14.00 –17.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr
September und Oktober zusätzlich
Sonntag: 10.00 bis 12.00 Uhr
Mitte November bis Mitte März
Montag bis 
Freitag

09.00 bis 12.00 Uhr

Text: Büro für Tourismus

 ◗ Konstituierende Ratssitzung  
am 13.8.2019

Karl Schäfer zum Ortsbürgermeister ernannt  
- Gemeindevorstand wird durch die Beigeordneten 
Klaus Humm und Sabine Lösch komplettiert

In der gestrigen Ratssitzung wurde der bei der Kommunalwahl 
im Mai gewählte Karl Schäfer zum Ortsbürgermeister der Ortsge-
meinde Maikammer ernannt. Die Ernennung nahm der Beigeord-
nete Klaus Humm vor. Schäfer ist seit 25 Jahren Ortsbürgermeister 
der Ortsgemeinde Maikammer. In seinen Ausführungen wünschte 
sich der Ortsbürgermeister auch künftig ein harmonisches und 
vertrauensvolles Miteinander aller Fraktionen im Ratsgremium. 
Dies zeichne die Ratsarbeit der Ortsgemeinde aus und war Grund-
lage für deren gute Entwicklung. Schäfer ging auf die wichtigsten 
Projekte der Ortsgemeinde in den nächsten Jahren ein. Dies sind 
die Fertigstellung der Sanierung der 400-m-Laufbahn, der Ausbau 
des Marktplatzes und der oberen Marktstraße, die Erschließung 
des Baugebietes „Eulbusch III“, die Sanierung des Gebäudes Markt-
straße 5 mit neuem Tourismusbüro, der Neubau von Sozialwoh-
nungen, der barrierefreie Umbau von zwei Bushaltestellen und die 
Umsetzung eines barrierefreien Fußwegleitsystems, der Bau eines 
Gesundheitszentrums zur Stärkung der ärztlichen Versorgung 
der Gemeinde, die Durchführung der Bauleitplanung für einen 
Hotelneubau eines Cafes mit Bäckereiverkauf sowie Maßnahmen 
zur Stärkung der Artenvielfalt und zur Verbesserung des Klima-
schutzes. Zum ersten Beigeordneten wurde wieder Klaus Humm 
gewählt; Sabine Lösch komplettiert als weitere, neue Beigeordnete 
den Gemeindevorstand. Sie löst Melanie Stachel ab, die nicht mehr 
kandidierte.

Ernennung Ortsbürgermeister Karl Schäfer durch Beigeordneten  
Klaus Humm.

Der neue Gemeindevorstand mit Ortsbürgermeister Karl Schäfer 
und den  Beigeordneten Sabine Lösch  und Klaus Humm.
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(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO 
des Ortsgemeinderates St. Martin oder eines Ausschusses werden 
abweichend von Absatz 1 in der Tageszeitung „Rheinpfalz“ - Aus-
gabe Mittelhaardt und Pfälzer Tageblatt (Weinstraße) - bekannt 
gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß Absatz 
1 nicht mehr möglich ist.
(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer beson-
derer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht 
angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die 
öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an der Bekanntma-
chungstafel an der Alten Kellerei. Die Bekanntmachung ist unver-
züglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen 
Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung 
durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

§ 2
Ausschüsse des Ortsgemeinderates

(1) Der Ortsgemeinderat bildet folgende Ausschüsse:
1. Haupt-, Finanz-, Sozial- und Jugendausschuss (Hauptausschuss),
2. Rechnungsprüfungsausschuss,
3. Bau- und Planungsausschuss,
4. Feld-, Wald- und Umweltausschuss,
5. Ausschuss für Tourismus, Kultur, Weinwerbung und Ortsver-

schönerung.
(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 haben 7 Mitglieder und für 
jedes Mitglied einen Stellvertreter.
(3) Die Mitglieder der Ausschüsse des Absatzes 1 Nr. 1 und Nr. 2 werden aus 
der Mitte des Ortsgemeinderates gewählt. Die übrigen Ausschüsse können 
aus Mitgliedern des Ortsgemeinderates und sonstigen wählbaren Bürge-
rinnen und Bürgern der Ortsgemeinde St. Martin gebildet werden.
Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder soll Mitglied des 
Ortsgemeinderates sein; entsprechendes gilt für die Stellvertreter 
der Ausschussmitglieder. Der Stellvertreter für ein Ratsmitglied im 
Ausschuss muss immer ebenfalls Mitglied im Ortsgemeinderat sein.
(4) An den Sitzungen des Hauptausschusses kann der Seniorenbe-
auftragte mit beratender Stimme teilnehmen.

§ 3
Übertragung von Aufgaben  
des Ortsgemeinderates auf Ausschüsse

(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte 
Angelegenheit auf einen Ausschuss erfolgt durch Beschluss des 
Ortsgemeinderates St. Martin. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit 
des Ortsgemeinderates soweit die Beschlussfassung dem Aus-
schuss nicht wieder entzogen wird. 
Die Bestimmungen dieser Hauptsatzung bleiben unberührt.
(2) Dem Hauptausschuss wird die Beschlussfassung über die fol-
genden Angelegenheiten übertragen:
1. Zustimmung zur Ernennung der Beamten ab dem dritten Ein-

stiegsamt der Ortsgemeinde sowie Zustimmung zur Entlas-
sung der Beamten auf Probe ab diesem Einstiegsamt gegen 
deren Willen;

2. Zustimmung zur Einstellung und Eingruppierung der den 
Beamten ab dem dritten Einstiegsamt vergleichbaren Ange-
stellten der Ortsgemeinde sowie Zustimmung zur Kündigung 
gegen deren Willen;

3. Zustimmung zu Anträgen auf Hinausschiebung des Ruhe-
standsbeginns;

4. Genehmigung von Verträgen der Ortsgemeinde mit dem Orts-
bürgermeister und den Beigeordneten bis zu einer Wertgrenze 
von 500,00 €,

5. Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren sowie der 
Abschluss von Vergleichen, soweit die Entscheidung hierüber 
nicht dem Ortsbürgermeister übertragen ist.

 ◗ Verlängerung  
von den Bewohner- Parkausweisen
Die erteilten Bewohner-Parkausweise sind bis Ende August 2019 in 
St. Martin gültig. Die Bürgerinnen und Bürger, die im Besitz eines 
solchen Parkausweises sind, haben die Möglichkeit, die Verlänge-
rung um ein weiteres Jahr beim Fachbereich Bürgerdienste in der 
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer (Zimmer 006, EG) zu 
beantragen. 
Der Verlängerungsantrag kann auch online unter www.vg-maikam-
mer.de unter Bürgerservice/Formulare/Ordnungsamt/Verlänge-
rung Ausnahmegenehmigung ausgefüllt und ausgedruckt werden. 
Der bisherige Ausweis ist zurück zu geben. Sollten sich gegenüber 
dem Vorjahr Änderungen ergeben haben wie z. B. ein neues Kfz-
Kennzeichen, eine neue Wohnanschrift oder Ähnliches, teilen Sie 
uns dies bitte bis mit.
Die neuen Parkausweise können ab 19.08.2019 in Zimmer 006 
abgeholt werden.
Der Fachbereich Bürgerdienste möchte Sie noch darauf hinwei-
sen, dass der Bewohner-Parkausweis gut sichtbar hinter der Wind-
schutzscheibe hinterlegt werden muss. Bei Zuwiderhandlungen ist 
mit einer Verwarnung zu rechnen.

Verbandsgemeinde Maikammer
Bürgerservice

 ◗ Nachbesprechung Kerwe und  
Vorbesprechung Martinus-Weinfest 2019

Die Ortsgemeinde St. Martin lädt zur Sitzung „Nachbesprechung 
Kerwe und Vorbesprechung Martinus-Weinfest 2019“ am Mitt-
woch, den 28.08.2019 um 19.30 Uhr, recht herzlich ein.
Die Sitzung findet im Ratssaal Alte Kellerei statt.
An alle Teilnehmer und Interessenten ergeht herzliche Einladung.

gez. Timo Glaser, Ortsbürgermeister

 ◗ Hauptsatzung

der Ortsgemeinde St. Martin vom 13.08.2019
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemein-
deordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur 
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der 
Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, 
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde St. Martin 
erfolgen im Nachrichtenblatt der Verbandsgemeinde Maikammer.
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte 
oder Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch Ausle-
gung in einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung 
Maikammer zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden 
bekannt gemacht werden. 
In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist 
und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der 
Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des 
Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens 
sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine 
Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so fest-
zusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen 
werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vor-
geschrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gel-
ten, gilt Absatz 2 entsprechend.
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8. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2, § 31 und § 33 
BauGB und in den Fällen des § 34 BauGB, wenn durch das Bau-
vorhaben die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und 
Ordnung nicht berührt werden, sowie Entscheidungen über 
Ausnahmen und zu Abweichungen von Festsetzungen der 
Gestaltungssatzung der Ortsgemeinde St. Martin, wenn durch 
das Bauvorhaben das Orts- und Straßenbild nicht gestört wird.

9. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und 
Rechtsmitteln zur Fristwahrung,

10. die gemeindliche Vertretung der Mitgliedschaftsrechte in der 
Jagdgenossenschaftsversammlung.

(2) Auf die Beigeordneten wird die Entscheidung in folgenden 
Angelegenheiten, die zu deren übertragenem Geschäftsbereich 
gehören, übertragen:
Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 500,00 € im Einzelfall.
Davon unberührt bleiben Entscheidungen, die die Beigeordneten 
als allgemeine Vertreter des Ortsbürgermeisters im Rahmen des 
Abs. 1 treffen.

§ 5
Beigeordnete

(1) Die Ortsgemeinde St. Martin hat bis zu zwei Beigeordnete.
(2) Für die Verwaltung der Ortsgemeinde werden zwei Geschäfts-
bereiche gebildet, die auf die Beigeordneten zu übertragen sind.

§ 6
Aufwandsentschädigung für Mitglieder  
des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sons-
tigen persönlichen Aufwendungen erhalten die Ortsgemeinde-
ratsmitglieder und die Ausschussmitglieder für die Teilnahme an 
Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse eine Ent-
schädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7.
(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes 
in Höhe von 25,00 €.
(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrkos-
ten für Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort erstattet.
(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener 
Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern 
auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen Arbeit-
geberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen 
Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhal-
ten auf Antrag Verdienstausfall in Höhe eines Durchschnittssatzes 
von bis zu 40,00 € je Sitzung. Personen, die weder einen Lohn- 
noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen aber 
im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der 
in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, 
erhalten auf Antrag einen Ausgleich
1. in Höhe von 25,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in 

ihrem Haushalt mit ihnen wohnendes Kind unter 14 Jahren tat-
sächlich betreuen oder

2. in Höhe von 30,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsäch-
lich betreuen oder pflegen.

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleich-
zeitig vor, wird der Ausgleich nur einmal gewährt; es gilt der höhere 
Betrag. In den Fällen des § 18a Abs. 6 GemO wird unter den Vor-
aussetzungen des Satzes 2 Verdienstausfall je Fortbildungstag in 
Höhe des Betrages, wie für eine Sitzung gewährt würde, erstattet, 
wenn die Fortbildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden 
einschließlich Pausen dauert; entsprechendes gilt in den Fällen des 
Nachteilsausgleichs (Satz 3).

6. Der Hauptausschuss nimmt außerdem die Aufgaben der obersten 
Dienstbehörde im Sinne des § 89 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPersVG wahr.

7. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmä-
ßiger Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu einem Betrag 
von 2.500,00 €,

8. Verfügung über Gemeindevermögen (einschließlich dem 
Erlass von Forderungen) sowie Hingabe von Darlehen der Orts-
gemeinde St. Martin ab einer Wertgrenze von 250,00 € bis zu 
einer Wertgrenze von 2.500,00 €,

9. Zeitpunkt und Höhe der Aufnahme von Krediten nach Maß-
gabe der Haushaltssatzung,

10. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten, soweit die Entscheidung 
hierüber nicht dem Ortsbürgermeister übertragen ist, bis zu 
einer Höhe von 10.000,00 €,

11. Gewährung von Zuwendungen, soweit die Entscheidung hier-
über nicht dem Ortsbürgermeister übertragen ist;

12. Stundung von gemeindlichen Forderungen, soweit die Ent-
scheidung hierüber nicht dem Ortsbürgermeister durch Gesetz 
oder diese Hauptsatzung übertragen ist,

13. die Entscheidung über die Annahme und Vermittlung von 
Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche 
Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 Satz 5 GemO.

Die Entscheidung gemäß Absatz 2 Nr. 13 hinsichtlich der Ver-
mittlung und der Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen kann im Falle von 
Kleinbeträgen bis zu 1.000 € je Einzelfall einmal vierteljährlich 
durch verbundenen Beschluss erfolgen.
(3) Dem Bau- und Planungsausschuss wird die Beschlussfassung 
übertragen für:
1. Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel bis zu einer Höhe von 

10.000,00 € und den Abschluss von Verträgen über bauliche 
Maßnahmen in gleicher Höhe.

2. Die Stellungnahme zu Bauvorhaben in der Ortsgemeinde St. 
Martin.

3. Die Erteilung von Befreiungen von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes bei Bauvorhaben in der Ortsgemeinde St. 
Martin.

(4) Den übrigen Ausschüssen werden die Bewirtschaftung der 
Haushaltsmittel in ihrem Aufgabenbereich bis zu einer Höhe von 
10.000,00 € übertragen, soweit diese nicht dem Ortsbürgermeister 
übertragen sind.

§ 4 
Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates 
auf den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten

(1) Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden 
Angelegenheiten übertragen:
1. Verfügung über Gemeindevermögen (einschließlich dem 

Erlass von Forderungen) sowie die Hingabe von Darlehen der 
Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 250,00.€ im Einzelfall,

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 5.000,00 € 
je Auftrag,

3. Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Entscheidungen 
des Ortsgemeinderates oder des zuständigen Ausschusses,

4. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel nach Maßgabe allgemeiner Grundsätze und 
Richtlinien des Ortsgemeinderates,

5. Stundung gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 
2.500,00 € im Einzelfall und Niederschlagung gemeindlicher 
Forderungen,

6. Erhebung von Vorausleistungen auf laufende Entgelte,
7. Ausübung des Vorkaufsrechts bis zu einem Wert von 5.000,00 

€ im Einzelfall,
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§ 10
Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter

(1) Bachpaten, Beauftragte oder Paten in der Kinder- und Jugend-
arbeit, Brauchtumspfleger, Bücherei- oder Museumsbeauftragte, 
Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte, Ortsbildbeauf-
tragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, Wirtschafts- und 
Wanderwegewarte sowie Inhaber vergleichbarer Ehrenämter erhal-
ten eine Aufwandsentschädigung, die nach Stundensätzen bemes-
sen wird; die Zeiten für die Wegestrecken vom Wohnsitz bis zum 
Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt. Die Entschä-
digung beträgt 10,00 € je volle Stunde.
(2) § 7 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 11
In-Kraft-Treten

(1) Die Hauptsatzung tritt am 20.08.2019 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 24.07.2014 in der Fas-
sung vom 26.11.2015 außer Kraft.

St. Martin, 13.08.2019
Timo Glaser, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Hiermit wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustandegekom-
men sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsver-
letzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekannt-
machung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzungen begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).
Dies gilt nicht, wenn
1. Die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. Vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbands-
gemeindeverwaltung Maikammer, 67487 Maikammer, unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Mitteilungen    anderer Behörden

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung

der Bekanntgabe gemäß § 3a des Gesetzes  
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- Bekanntmachung vom 09.08.2019 -
Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als zuständige untere 
Wasserbehörde gibt bekannt, dass im Rahmen des wasserrechtli-
chen Genehmigungsverfahrens nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz
für die Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Kropsbaches 
durch Beseitigung einer Wehranlage (Az. 181610/WE) eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird.
Die gemäß § 114 a Abs 2 Landeswassergesetz i.V. mit der Anlage 
2 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) erfolgte allgemeine Vorprü-
fung hat ergeben, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteili-
gen Umweltauswirkungen haben kann.

Landau, 08.08.2019
Huber, Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

- Abteilung Bauen und Umwelt -

(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Ortsgemeinderats-
mitglieder und die Ausschussmitglieder für Dienstreisen Reisekosten-
vergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.
(6) Die Vorsitzenden der im Ortsgemeinderat gebildeten Fraktio-
nen erhalten zusätzlich eine besondere Entschädigung in Höhe der 
nach Absatz 2 festgesetzten Entschädigung.

§ 7
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters

(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung 
gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO; diese wird um 10 % erhöht.
(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung 
der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pau-
schale Lohnsteuer von der Ortsgemeinde St. Martin getragen. Die pau-
schale Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden 
auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.
(3) § 6 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 8
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung 
des Ortsbürgermeisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der 
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12 Abs. 
1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters 
nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag 
der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrags der dem Orts-
bürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die 
Vertretung insgesamt während eines kürzeren Zeitraums als einen 
vollen Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung insgesamt die 
Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2. Eine nach Absatz 2 gewährte 
Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen ein bestimmter Geschäfts-
bereich übertragen ist, erhalten eine monatliche Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 20 % der dem Ortsbürgermeister zustehenden 
monatlichen Aufwandsentschädigung.
(3) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschä-
digung nach Absatz 1 oder Absatz 2 gewährt wird, erhalten für 
die Teilnahme an den Sitzungen des Ortsgemeinderates, der Aus-
schüsse, der Fraktionen und der Besprechungen mit dem Bürger-
meister (§ 50 Abs. 7 GemO) die für Ortsgemeinderatsmitglieder 
festgesetzte Aufwandsentschädigung; sofern sie nicht bereits hier-
für eine Entschädigung als gewähltes Rats- oder Ausschussmitglied 
erhalten. § 6 Abs. 4 gilt entsprechend.
(4) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbands-
gemeinderates sind, jedoch in Vertretung des Ortsbürgermeisters 
an Sitzungen des Verbandsgemeinderates teilnehmen und denen 
keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, erhal-
ten für die Teilnahme an diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde 
eine Aufwandsentschädigung. Sie beträgt je Sitzung die Hälfte des 
Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2, mindestens jedoch[RA1] 13,90 
€. Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Besprechungen des 
Bürgermeisters der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürgermeis-
tern gemäß § 69 Abs. 4 GemO.
(5) § 6 Abs. 4, 5 und § 7 Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 9
Aufwandsentschädigung für Feldgeschworene

(1) Die Feldgeschworenen erhalten für ihre Mitwirkung bei Abmar-
kungen sowie für die Grenzbegänge eine Entschädigung, die 
nach Stunden bemessen wird; die Zeiten für die Wegstrecken vom 
Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden berücksichtigt. 
Die Entschädigung beträgt 10,00 € je Stunde. Angefangene halbe 
Stunden sind mit der Hälfte des Stundensatzes zu entschädigen. 
(2) § 7 Abs. 2 gilt entsprechend.
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Um alle Schulen gleich gut auszustatten, verweist der für Schulen 
zuständige Kreisbeigeordnete Ulrich Teichmann besonders auf die 
Empfehlungen des Landes. 
„Als grundlegende Voraussetzung für den Einsatz digitaler Unter-
richtsmittel nennt die Landesregierung einen Breitbandanschluss 
von 50 MBit/s, besser 100 MBit/s und die komplette Netzwerkver-
kabelung der Schulgebäude.
 Es gibt in den Schulen im Kreisgebiet erhebliche Unterschiede. 
In allen Schulen und in allen Klassensälen und Fachräumen sind 
zunächst Netzwerkanschlüsse vorzusehen, die von Fachfirmen 
geplant und eingebaut werden müssen. 
Zuletzt renovierte Schulen haben bereits solche Netzwerke und 
können damit auch schneller vom Digitalpakt profitieren“, so Teich-
mann.
Der Zeitplan der Umsetzung hängt von den vorgeschriebenen Aus-
schreibungen und den zur Verfügung stehenden Firmen ab: „Wir 
wollen die Schulen so schnell wie möglich mit den neuen Geräten 
ausstatten, denn die Erwartungen bei den Schülerinnen und Schü-
lern und auch bei Lehrerinnen und Lehrern sind sehr hoch“, betont 
auch Landrat Dietmar Seefeldt.
Für die Betreuung und Wartung der empfindlichen Geräte soll 
nach dem Willen des Ministeriums für Bildung allein der Schult-
räger zuständig sein. Lediglich der sogenannte First-Level-Sup-
port wird von den Schulen geleistet.
 „Hier wurden in Verhandlungen mit den kommunalen Spitzen-
verbänden noch keine festen Absprachen getroffen. 
Besonders der IT-Betreuung kommt eine große Bedeutung zu 
und hier brauchen die Kommunen klare Vorgaben, die so nicht 
zufriedenstellend sind“, kritisiert Teichmann.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Bei der Kreisverwaltung  
Südliche Weinstraße sind für das Jahr 2020 
folgende Stellen zu besetzen:

3 Ausbildungsstellen zum Bachelor of Arts 
- Studiengang Verwaltung  
(m/w/d)
Das dreijährige Ausbildungsverhältnis beginnt am 01.07.2020 und 
teilt sich auf in einen theoretischen Teil, der an der HöV in Mayen 
stattfindet, und einen praktischen Teil, der bei der Kreisverwaltung 
Südliche Weinstraße erfolgt.
Einstellungsvoraussetzung ist ein erfolgreicher Abschluss der allge-
meinen Hochschulreife oder der Fachhochschulreife.
Bewerbungsschluss: 30.09.2019

4 Ausbildungsstellen  
zur / zum Verwaltungsfachangestellten  
(m/w/d)

Das dreijährige Ausbildungsverhältnis beginnt am 01.08.2020. 
Die theoretische Ausbildung findet zweimal wöchentlich an der 
Berufsbildenden Schule in Landau statt und wird ab dem zweiten 
Ausbildungsjahr durch überbetrieblichen Unterricht an dem Kom-
munalen Studieninstitut in Pirmasens ergänzt. 
Die praktische Ausbildung erfolgt in der Kreisverwaltung Südliche 
Weinstraße.
Einstellungsvoraussetzung ist ein erfolgreicher Abschluss der mitt-
leren Reife.
Bewerbungsschluss: 
15.09.2019
Weitere Informationen über die Ausbildung bei der Kreisverwal-
tung Südliche Weinstraße finden Sie auf unserer Homepage unter 
der Rubrik > Aktuelles > Stellenangebote.

 ◗ Landesamt für Steuern

Hotline rund um Fragen zu Ausbildung  
und Studium in der Steuerverwaltung
Finanzamts-Hotline und Ausbildungsteam informieren
Am Donnerstag, 29. August 2019, bietet die Info-Hotline 
der rheinland-pfälzischen Finanzämter einen Aktionstag zum 
Thema „Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Steuer-
verwaltung“.
In der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr informieren junge Finanzbe-
amte über ihre Erfahrungen und beantworten gemeinsam mit 
dem Ausbildungsteam des Landesamtes für Steuern konkrete 
Fragen zum Bewerbungsverfahren und den Voraussetzungen. 
Dabei werden auch Auskünfte zu den Perspektiven, den vielfältigen 
Aufgabengebieten im Innen- und Außendienst und dem Gehalt in 
der Steuerverwaltung gegeben.
Die Info-Hotline der rheinland-pfälzischen Finanzämter ist erreich-
bar unter: 0261/201 792 79.
Schüler, mit mindestens Sekundarabschluss I, können sich für die 
zweijährige Ausbildung zum Finanzwirt und Interessenten, die die 
Bildungsvoraussetzungen für ein Studium an einer Hochschule 
besitzen, für das dreijährige duale Studium zum Diplom-Finanzwirt 
(FH), bzw. für den dualen Studiengang Verwaltungsinformatik, 
bewerben. 
Sowohl für die Ausbildung (rund 1050 € netto) als auch für das Stu-
dium (rund 1100 € netto) wird bereits ab dem ersten Tag ein Gehalt 
gezahlt. 
Die flexiblen Arbeitszeiten sowie die verschiedenen Teilzeitmodelle 
bieten im späteren Berufsleben eine hervorragende Vereinbarkeit 
von Beruf, Familie und Freizeit.
Weitere Infos, auch zu Ausbildungsmessen und Schnuppertagen, 
gibt es auf Instagram unter „karriere.finanzamt“, auf Facebook unter 
„Finanzverwaltung“ oder unter www.jobs.fin-rlp.de
Text: Finanzamt Landau

 ◗ Stellenausschreibung

Bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße sind zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt die im Folgenden aufgeführten Stellen zu besetzen:

Referatsleitung des Referats  
„Soziale Hilfen I“ 
 (m/w/d)

Besoldungsgruppe bis zu A 12 LBesG / Entgeltgruppe 11 TVöD | 
Voraussetzung ist die abgeschlossene Laufbahnprüfung für das 
dritte Einstiegsamt der Fachrichtung Verwaltung und Finanzen 
oder die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum / zur Ver-
waltungsfachwirt/in (Angestelltenprüfung II).
Bewerbungsschluss ist der 25. August 2019
Bitte beachten Sie die detaillierten Einstellungsvoraussetzungen 
und weitere Informationen auf unserer Homepage unter der Rubrik 
> Aktuelles > Stellenangebote.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Digitalpakt: Schulen sollen  
schnellstmöglich ausgestattet werden

Der Digitalpakt und damit die Ausstattung der Schulen im Landkreis 
Südliche Weinstraße mit digitaler Infrastruktur nehmen Gestalt an. 
Die Landesregierung hat in ihrer Richtlinie vom Juli die Zuwendung 
der entsprechenden Bundesmittel für die Anschaffung von Com-
putern, Dokumentenkameras, Beamern, elektronische Tafeln und 
anderen Geräten geregelt. 
Die Vorbereitung der Finanzmittelplanung des Landkreises für den 
kommenden Haushalt 2020 läuft.
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Kulturveranstaltungen

 ◗ Ortsführung durch Kirrweiler  
mit Gaby Bauer

… auf den Spuren einer  
über 800-jährigen 
 Vergangenheit

Termin: Freitag, 23. August 2019
Uhrzeit: 16:00 Uhr
Dauer: ca. 2 - 2,5 Stunden
Treffpunkt: am Freiheitsbrunnen

in der Hauptstr.
 gegenüber vom Rathaus

Veranstalter: Ortsgemeinde Kirrweiler
Anmeldung: nicht erforderlich

Die Führung ist kostenlos!
Information: i-Punkt Kirrweiler, 

Hauptstraße 7,  67489 Kirrweiler, 
Tel.: 06321 5079, 
Mail: i-punkt@kirrweiler.de

Frau Bauer bietet auf individuelle Führungen für Gruppen oder 
Ortsführungen speziell für Kinder (ab 9 Jahren) an.

 ◗ Ankündigung

Rundwanderung durch den Kirrweilerer Hinterwald
* für Kirrweiler Bürger und Pfalzcard-Inhaber kostenlos

Foto: Barbara Späth

Zur Gemeinde Kirrweiler gehören zwei sogenannte „Exklaven“ im 
Pfälzerwald, der Vorder- und Hinterwald. Doch wo sind die Gren-
zen, und welche Berge und Täler, Quellen, Brunnen, Bäche und 
Brücken, Weiher, Ritter- und Grenzsteine, Schutzhütten, Forst- oder 
Rasthäuser befinden sich im jeweiligen Wald?
Kommen Sie mit auf spannende Entdeckungstour - wir führen Sie 
zu ausgewählten Besonderheiten!
Termin: Sonntag, 01. September 2019
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Forsthaus Breitenstein
Wandergebiet: Hinterwald, ca. 15 km, 450 Höhenmeter
Besonderheit: Kanzelfelsen, Röhringsbrunnen, Helmbachweiher
Dauer: ca. 7 Stunden inkl. Schlusseinkehr (optional)
Veranstalter: Ortsgemeinde
Wanderführer: Sozialwirtin Barbara Späth 

und Biologe Michael Fritsche
Anmeldung: bis Freitag, 30. August 2019 um 12 Uhr

 im i-Punkt Kirrweiler, Tel. (06321) 5079, 
Mail: i-punkt@kirrweiler.de

Teilnehmer: min. 6, max. 20
Kosten: € 5,- pro Person (für Kirrweiler Bürger und 

Pfalzcard-Inhaber kostenlos)
Text: i-Punkt
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Kulturveranstaltungen

Maikammer

 ◗ 20. Pfälzer Gartenmarkt  
am 17. und 18. August 2019

in Maikammer an der Südlichen Weinstrasse
Jeweils samstags und sonntags zwischen 10.00 und 18.00 Uhr offe-
rieren rund 160 regionale, überregionale und internationale Aus-
steller ihr Angebot.
Baumschulen und Staudengärtnereien mit ihren Spezialitäten, Fir-
men mit hochwertigen Garten-möbeln und die verschiedensten 
Accessoires werden ebenso vertreten sein wie mediterrane Kübel-
pflanzen, Rosenraritäten, Kräutervariationen, allerlei Sämereien, 
Kakteen, Bonsai und Bambusarten. Verschiedene Gartenbaufirmen 
verwandeln Straßenecken und Plätze in blühende Gartenanlagen. 
Auch das dafür notwendige Gartengerät lässt sich hier erwerben. 
An zahlreichen Informations- und Bücherständen erhält man 
neben den neuesten Gartentipps auch Rat und Hilfe bei Problemen 
rund um den Garten. Leckeres aus Gartenfrüchten lässt sich an ver-
schiedenen Naturkostständen probieren. 
Für kulinarische Gaumenfreuden zwischendurch sorgen Maikam-
merer Vereine, Winzer und die Gastronomie.
Neben dem eigentlichen Marktgeschehen bietet sich ein infor-
matives Rahmenprogramm mit Vorträgen direkt am Stand zu ver-
schiedenen Themen. 
In unmittelbarer Nähe zum Marktgelände befindet sich der Medi-
terrane Garten, in dem der Pflanzenexperte Peter Straub zwei Füh-
rungen anbietet und zwar Samstag und Sonntag, jeweils um 14 
Uhr (Treffpunkt am Rathaus, Immengartenstrasse 24).
Rahmenprogramm am Samstag:
11.00 und 13.00 Uhr Naturführung von Herrn Dipl. Biologe Frank Leh-
mann durch das Außengelände der Kita Abenteuerland, Frantzplatz 3
14.00 Uhr Führung durch den mediterranen Garten mit Peter 
Straub (Treffpunkt vor dem Rathaus, Immengartenstraße 24)
Rahmenprogramm am Sonntag:
13.00 - 18.00 Uhr Verkaufsoffener Sonntag der Werbegemeinschaft 
Maikammer
14.00 Uhr Führung durch den mediterranen Garten mit Peter 
Straub (Treffpunkt vor dem Rathaus, Immengartenstraße 24)
Informationen und Flyer zum Gartenmarkt gibt es beim Büro für 
Tourismus, Weinstraße Süd 40, 67487 Maikammer, maikammer.
suedlicheweinstrasse.de, maikammer@maikammer-erlebnis-
land.de, Tel. 06321 952768

 ◗ Weinbergführung

Alles was man über Weinbau und den Wein wissen möchte, erfährt 
man bei einer Führung entlang des Weinlehrpfades „Mandelhöhe“ 
in Maikammer.
Termin: 16.08.2019
Uhrzeit: 10.30 Uhr
Dauer: 1,5 Stunden
Treffpunkt: Alsterweiler Kapelle, Maikammer
Preis: € 5,00 pro Person
Anmeldung beim Büro für Tourismus in Maikammer, 
T. 06321-952768 oder maikammer@maikammer-erlebnisland.de
Text: SÜW Maikammer

 ◗ „Pfälzer Abend“  
in der Kulturscheune St. Martin

Tradition, Geselligkeit, Unterhaltung, 
Pfälzer Brotzeit und St. Martiner  
Weine in lockerer Atmosphäre

Am Samstag, den 14. September 2019 ab 19 Uhr dürfen Sie sich 
auf einen kurzweiligen und unterhaltsamen „Pfälzer Abend“ in der 
Kulturscheune in St. Martin freuen.
Verbringen Sie unter dem Motto „Weck, Worscht un Woi“ bei einer 
Weinprobe, mit zünftiger Brotzeit und Pfälzer Liedern ein paar 
gesellige Stunden ganz nach Pfälzer Lebensart.
Das St Martiner „Meistertrio“ wird Lieder aus seinem breiten Reper-
toire zum Besten geben. Gerne darf geschunkelt und mitgesungen 
werden.
Günther König wird mit Witz und Wissen rund um den Weinbau die 
4er Weinprobe besprechen. Als Special-Guest begrüßen wir den 
berühmten St. Martiner Zauberer Bellachini, alias Patrick Christ-
mann.
Ort: Kulturscheune, Kellereistr. 1, 67487 St. Martin
Preis p.P.: 19 €, mit Gästekarte St. Martin 17 € (inkl. Begrüßungs-
Secco, Essen und Weinprobe)
Kartenvorverkauf:
 Tourist-Info St. Martin, Kellereistr. 1, 
67487 St. Martin, 
06323-5300, tourismus@sankt-martin.de

 ◗ Ochsentour

Kommen Sie mit auf die Pirsch!
Was machen Ur-Rinder (Auerochsen) im Pfälzerwald?
Erfahren Sie Wissenswertes und Interessantes über Flora und Fauna 
unter dem Einfluss der ausgewilderten Auerochsen im St. Martiner Tal.
Auerochsen im St. Martiner Tal für Jeden ein Erlebnis.

Geführter Rundgang durch das Auer-
ochsengelände
(1,3 km, 2 Stunden)
Samstag, 24. August, 10.30 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz bei der Grillhütte 
St. Martin, Totenkopfstraße.

Kostenbeitrag: 3,50€/Person, mit Gästekarte von St. Martin kostenlos.
Anmeldung ist nicht erforderlich, die Führung findet bei jedem 
Wetter statt.
Weitere Informationen: Tourist-Info St. Martin, Tel. 06323-5300 oder
Peter Hiery, Tel 0170 2404620
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Bilder: Joachim Anton

Nichtamtlicher Teil

maikammer
AKTUELLES aus der Verbandsgemeinde

 ◗ Bildnachlese zur Seniorenfahrt  
der Verbandsgemeinde Maikamer

Veranstaltungskalender

Kirrweiler
18.08.19 Jubiläumskonzert Marienkapelle, Kirchengem. Kreuzerhöhung
23.08.19 Dorfführung, Ortsgemeinde
Maikammer
17./18.08.2019 Gartenmarkt, Ortsgemeinde
St. Martin
17.08.2019 Martinstafel, Ortsgemeinde
18.08.2019 Monatswanderung, PWV
18.08.2019 Poetry Slam, PWV
21.08.2019 Seniorenwanderung, PWV

weitere Termine unter www.kirrweiler.de
www.maikammer.de
www.sankt-martin.de
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 ◗ Paul-Gillet-Realschule + FOS

Einschulung von 110 Fünftklässler
Am Montag, den 12. August, war es endlich soweit. 110 mehr oder 
weniger aufgeregte und neugierige Fünftklässler wurden um 10:00 
Uhr im Pausenhof der Paul-Gillet-Realschule plus nicht nur von 
Schulleiter Michael Eich und dem Pädagogischen Koordinator Gerd 
Dietrich willkommen geheißen, sondern auch musikalisch von der 
Chorklasse (Frau Bremecke) und der Bläserklasse 6d (Herr Schnell). 
Mit dieser Anzahl an neuen Schülerinnen und Schülern wurde ein 
Anmelderekord gebrochen, auf den Schulleitung wie Kollegium 
sehr stolz sein dürfen. Vor der Begrüßung im Pausenhof feierten 
Frau Pfarrerin Geib und der Gemeindereferent der katholischen 
Kirche Herr Aperdannier einen Gottesdienst unter dem Motto „Brü-
cken bauen“ mit den Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und 
den Lehrern der fünften Klassen. Besonders persönlich waren die 
Segnung der einzelnen Schülerinnen und Schüler und die Über-
gabe eines beschrifteten Glückskleeblattes durch ihre neue Klas-
senleitungen mit Aufschriften wie „Das Glück liegt in uns, nicht in 
den Dingen“, oder „Glück ist ein Entschluss“.
Wir wünschen allen neuen Fünftklässlern einen guten Start ins 
Schuljahr und freuen uns auf die gemeinsame Zeit an unserer 
Schule!
Text: PGRS-Plus Edenkoben

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Kirrweiler

 ◗ Kath. Öffentliche Bücherei Kirrweiler

Unsere Öffnungszeiten immer freitags von 17.00h bis 18.00 Uhr.
Am 1. Mittwoch im Monat sogar zusätzlich von 18.00h bis 
19.00h.
Falls Sie von dem aus Speyer ausgeliehenen Block noch etwas 
lesen wollen, so ist es jetzt gerade noch Zeit. Anfang September 
werden wir die Bücher wieder austauschen, bzw. wenn Sie einen 
besonderen Wunsch haben, müssten wir das Buch verlängern las-
sen. Übrigens haben wir am Kerwesonntag (08.09.) wieder einen 
Bücherflohmarkt vor dem Aufgang zur Kirche!
Text: Maria Schwartz

 ◗ SV Herta Kirrweiler 1920 e.V.

Einladung zum Informationsabend 
rund um das Multifunktionsfeld 
„Heintzis Sportcorner“

Der Vorstand des SV Herta Kirrweiler 1920 e.V. und die Verantwort-
lichen rund um das Multifunktionsfeld „Heintzis Sportcorner“ laden 
alle Mitglieder, Anwohner, Interessenten, Sponsoren, Spender und 
Gönner zum Informationsabend am Freitag, 16.08.2019 um 19:30 
Uhr ins Sportheim des SV Herta Kirrweiler ein. 

schulnachrichten

 ◗ Gymnasium Edenkoben

Mit Neugier und Vorfreude ans Werk
Am 12.8.19 begannen 101 SchülerInnen aus Edenkoben und 
Umgebung ein neues schulisches Kapitel: Sie versammelten sich 
um 8:30 Uhr auf dem Hof ihrer neuen Schule, dem Gymnasium 
Edenkoben.
Nach der musikalischen Eröffnung durch die Chorklasse der Jahr-
gangsstufen 6 und 7 begrüßte Schulleiter Philipp Jähne die Kinder 
sowie Eltern aufs Herzlichste und bemerkte die hervorstechende 
Gemeinsamkeit zwischen ihm und ihnen, nämlich, dass sie neu 
an der Schule seien. Nachdem auch die SEB-Vorsitzende Frau 
Eichmann, die Fördervereinsvorsitzende Frau Knittel und Leah 
Stahl für die SV die Kinder an unserer Schule willkommen gehei-
ßen hatten, erzählte Orientierungsstufenleiter Oliver Mehler eine 
kleine Geschichte über die „allerbeste Schule der Welt“. An deren 
Ende hielt er jedoch fest, dass das Gymnasium Edenkoben nicht 
das erklärte Ziel habe, die beste Schule der Welt zu sein, sehr wohl 
aber für diejenigen, die das Beste an dieser Schule sind, nämlich die 
Schüler selbst, zu „ihrer“ Schule werden soll, an der sie sich wohlfüh-
len und ihre Talente entdecken und ausbauen können.

Die neuen FünftklässlerInnen am Gymnasium Edenkoben
 Foto: Linus Kohm

Schließlich wurde der Countdown für den Start der Luftballons- 
diesmal biologisch abbaubare Naturkautschukballons - herunterge-
zählt, sodass alle von den Kindern beschrifteten Karten gleichzeitig 
in den Himmel getragen wurden. Am Adventsnachmittag erhalten 
die Kinder schöne Preise, deren Karten von den am weitesten ent-
fernten Orten zurückgeschickt werden.
Nach dieser sehenswerten Aktion wurden die Kinder von den Klas-
senleitern Frau Riethmüller, Herr Hein, Frau Plail und Frau West-
wood in ihre Klassensäle begleitet.
Später gab es eine Aktion der AG „Schule ohne Rassismus - Schule 
mit Courage“. Wiederum ausgestattet mit bunten Luftballons bilde-
ten alle Schüler gemeinsam ein Herz, das dann von unseren Schü-
lerfotografen Hannes Becker und Linus Kohm sowie von einem 
Schülervater unter Einsatz einer Drohne gekonnt ins Bild gesetzt 
wurde. Im Anschluss durften die Kinder mitsamt ihren Luftballons, 
die dieses Mal nicht davonflogen, den Weg nach Hause antreten, 
wohl meist, um das besondere Ereignis noch einmal zu feiern.
Wir wünschen allen neuen SchülerInnen an unserer Schule einen 
tollen Start und dass sie in ihrer Schulzeit immer mit Freude und 
Interesse am Neuen ins Gymnasium Edenkoben kommen werden.
Text und Bild: Gymnasium Edenkoben
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Nachdem alle Zelte 
standen, ging es zu 
einer ersten Trai-
ningseinheit auf 
den Platz. Eine Trai-
ningsgruppe von 4 
Spielern arbeitete 
mit und ohne Ball 
an der Koordinati-
onsleiter. Für alle 
anderen Spieler 
ging es zu diversen 
Torschussübungen. 
Nach harter Trai-
ningsarbeit gab es 
im Sportheim für 
Spieler, Eltern und 

Geschwister Pizza und Pasta. Im Anschluss wurde das Binden und 
Putzen der Fußballschuhe gelehrt und ausreichend geübt. 

Kaum zu glauben, 
aber auch hier hat-
ten unsere Jungs 
jede Menge Spaß. 
Bei Stockbrot am 
Lagerfeuer ließ 
man den Abend 
dann gemütlich 
ausklingen. Sams-
tags ging es nach 
dem Frühstück zu 
einer zweiten und 
letzten Einheit - mit 
dem Schwerpunkt 
„Spielaufbau“ - auf 
den Platz. Ein Dan-
keschön geht an 
unseren Fotografen Fabian Mazzarella, der für die Spielerliste von 
jedem Spieler ein Portraitfoto machte. A
uch bei den Eltern möchten wir uns ganz herzlich für die Unterstüt-
zung bedanken. 
Unsere F-Jugend trainiert dienstags von 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr 
auf dem Vereinsgelände des TSV Venningen-Fischlingen und frei-
tags von 16:30 Uhr bis 17:45 Uhr auf dem Rasenplatz des SV Herta 
Kirrweiler. Interessierte Spieler-/Spielerinnen sind jeder Zeit recht 
herzlich willkommen! Sehr gerne könnt ihr euch auch direkt an 
die Trainer Christian Mazzarella (01520 6483352) oder Christopher 
Weber (0170 4868180) wenden. 
Das erste Rundenspiel bestreiten unsere Jungs am Dienstag, 27.08.2019 
um 18:15 Uhr gegen JFV Ganerb V auf dem Rasenplatz in Venningen.
Text und Bilder: Christopher Weber

In dieser Veranstaltung möchten wir allen Anwesenden den aktuel-
len Stand sowie den Zeitplan des Baus präsentieren. Im Nachgang 
starten wir dann mit einer Fragerunde. Gerne können diese bereits 
vorab an info@kirrweiler-knights.de gesendet werden. Wir bitten 
alle Interessierten sich vorab über Facebook oder unter folgenden 
Kanälen anzumelden: Thomas Lisiecki, Tel.: 0160 / 4 78 41 16 Heiko 
Herdel, Tel.: 0151/ 42 30 71 87
Wir freuen uns auf euer Erscheinen.
Mit freundlichen Grüßen Thomas Lisiecki & Heiko Herdel 2.Vorsit-
zender & Abteilungsleiter Skaterhockey
Text: Stefan Horf

 ◗ JSG Venningen-Kirrweiler-Edenkoben

Abteilung Fußball

Trainingsauftakt der F-Jugend

Am Freitag, 09.08.2019 um 18:00 Uhr, startete die F-Jugend der 
SG Kirrweiler/Venningen im Rahmen eines Trainingscamps in die 
neue Spielzeit 2019/2020. Das Trainerduo Christian Mazzarella 
(Edenkoben) und Christopher Weber (St. Martin) freuten sich ganz 
besonders, dass sie, trotz urlaubsbedingten Absagen, 18 Spieler auf 
dem Trainingsplatz begrüßen durften.
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Also, ob Couchpotatoe oder Fitnesscrack: Rein in die Sportschuhe 
und mitgemacht beim Deutschen Sportabzeichen! Aktiv dabei sein 
ist Deine Herausforderung!
Wir sehen uns freitags ab 18 Uhr auf dem Sportplatz!
Text: Ursula Schmidt

Landesliga Wettkämpfe 
 im Gerätturnen männlich

Das Team des Turngau-Speyer wird zwei Heimwettkämpfe in der 
Landesliga Gerätturnen männlich in der Turnhalle St. Martin aus-
tragen.
Die Gerätturner werden an den sechs Olympischen Geräten ihr Bes-
tes geben, um die Zuschauer zu begeistern.
Temine: Sonntag, den 18. August, gegen die Tuner der TSG Grün-
stadt Wettkampfbeginn 11:00 Uhr.
Freitag, den 23 August, gegen die Riege des TV Bad Bergzabern 
Wettkampfbeginn 19:00 Uhr.
Das Einturnen beginnt jeweils eine Stunde vorher. Wettkampfdauer 
ca. 1,5 Stunden.
Alle Freunde des Turnsport sind herzlich eingeladen.
Turngau Speyer und TuS St. Martin
Text: Rudi Christmann

 ◗ Pfälzerwald-Verein St. Martin

Monatswanderung zum „Poetry-Slam“
Sonntag, den 18. August 2019, um: 13:00 
Uhr.

Treffpunkt: Bocksbrunnen ( Einlaubstrasse / Kreuzweg).

Die Wanderung führt durch die St 
Martiner Flur, um den Werderberg 
herum und an St. Ottilia vorbei zum 
Dichterhain. 
Dort treffen wir dann die anderen 
Teilnehmer des Poetry Slam. Wer 
will kann mitmachen.
Wanderführer: Klaus Hammer
Änderungen bleiben dem Wander-
führer vorbehalten.

Seniorenwanderung

Mittwoch, den 21.8.2019.
Treffpunkt ist der Parkplatz bei der Kapelle in Alsterweiler um 13:30 
Uhr. Es wird durch die Flur zum Sportheim Hambach gewandert. 
Wanderstrecke ca. 5 km.
Gäste sind wie immer Herzlich willkommen
Wanderführer Adolf Wilhelm
Textd und Bild: Klaus Hammer

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Maikammer

 ◗ Seniorennachmittag mit Gitarrenbegleitung

Beim letzten Seniorennachmittag hatten unsere Stammgitarris-
ten Rudi und Gerhard Zuwachs bekommen Rainer Christiansen 
(Schwiegervater von Jan Gerst-Maley) aus Köln bekommen. Die 
Senioren waren begeistert von dem Trio. Es wurden wieder, wie 
jeden Dienstag im Monat Wander, Seemanns und sonstige Lieder 
gesungen. Auch Schlager aus den sechziger und siebziger Jahren 
waren im Repertoire der Musiker. FAZIT : ein wunderschöner Nach-
mittag im Kreise der Senioren. Hans Gerst unterhielt zwischen den 
Musikpausen mit Mundartgedichten von Paul Tremmel die Zuhörer.
Text und Bild: Hans Gerst

 ◗ Lebensräume Jung und Alt

An der Steinmühle 12, 67487 Maikammer
dienstags, 14 -18 Uhr: Seniorentreff
donnerstags, 14 -17 Uhr: Demenzgruppe
Kontakt: Jutta Herrmann, Telefon: 06321 4993770
Text: Jutta Herrmann

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Sankt Martin

 ◗ St. Martin - TuS 1893

Sportabzeichen-Treff 2019
Auch in diesem Jahr wird beim TuS St. Mar-

tin wieder jeden Freitag von 18-19.30 Uhr auf dem Sportplatz für 
das Sportabzeichen trainiert. Alle TuS-Mitglieder (oder die, die es 
noch werden wollen,) sind dazu eingeladen, sich der sportlichen 
Herausforderung durch das Deutsche Sportabzeichen zu stellen!
Weitere Infos rund um das Sportabzeichen beim TuS auf unserer 
Homepage www.tus-sanktmartin.de oder unter www.deut-
sches-sportabzeichen.de

 ◗ Kath. Pfarrei Heilige Anna Edenkoben

Gottesdienste
Freitag, 16. August:
l. Messe: 18.30 Uhr - St. Martin
Samstag, 17. August:
Vorabendmesse: 18.30 Uhr - St. Martin
Sonntag,18. August:
Hl. Messe: 10.30 Uhr - Edenkoben

Dienstag, 20. August: Letzte Annaberg-Wallfahrt
 (Schülerwallfahrt):
Hl. Messe: 6.30 Uhr u. 8.00 Uhr, Beichtgelegenheit: 8.00 Uhr (im 
Beichtumgang), Kreuzweg: 8.00 Uhr (ab der Kirche Burrweiler 
mit Pfarrer Andreas Jacob), Rosenkranz: 8.45 Uhr, Wallfahrtsamt: 
10.00 Uhr (mit H.H. Diözesanbischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, 
mit Segnung der Erntegaben, musikalisch mitgestaltet von der 
Projektband)

Kirchliche Nachrichten
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Kirchliche Nachrichten

Mittwoch, 21. August:
Hl. Messe: 18.30 Uhr - Edenkoben
Donnerstag, 22. August:
Hl. Messe: 18.30 Uhr - Edenkoben
Letzte Annaberg-Wallfahrt 2019 - Gott beruft
Herzliche Einladung zum 9. und letzten Wallfahrtstag (Schülerwall-
fahrt) am Dienstag, 20.08. auf den Annaberg bei Burrweiler.
Unser H.H. Diözesanbischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann predigt um 
10:00 Uhr im Wallfahrtsamt zum Thema „Kommt alle zu mir, die ihr 
mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen; denn 
ich bin gütig und von Herzen demütig.“ Im Gottesdienst werden 
die Erntegaben gesegnet.
Um 6.30 Uhr und 8.00 Uhr wird eine Heilige Messe in der Anna-
kapelle gefeiert. Ab 8.00 Uhr kann man das Bußsakrament emp-
fangen.
Um 8:00 Uhr beginnt der Kreuzweg an der Kirche Mariä Heimsu-
chung in Burrweiler mit Pfarrer Andreas Jacob. Um 8:45 Uhr betet 
Pfarrer Roland Hund den Rosenkranz in der Annakapelle.
In Burrweiler fahren ab 7.30 Uhr Pendelbusse ab P1 Pfarrgarten 
und P3 Festhalle zur Kapelle und zurück.
 Bitte bringen Sie eine Sitzgelegenheit, Sonnen- und Regenschutz 
mit. Bitte das Gotteslob mitbringen.
Text: Martina Christmann

Waldgottesdienst Totenkopf

Der letzte Waldgottesdienst 2019 am Sonntag, den 18.08.2019 
um 11.00 Uhr wird von Pater Vinzenz Ganter zelebriert. Der Gottes-
dienst wird von der Gruppe s’Chörle aus Neustadt-Hambach musi-
kalisch mitgestaltet. 
Die Kollekte in diesem Jahr ist für ein Projekt in Brasilien bestimmt. 
Bitte Sitzgelegenheiten mitbringen. Im Anschluss besteht die Mög-
lichkeit zum Mittagessen in der PWV-Hütte.
Text: Markus Geiger

 ◗ Kath. Pfarrei Maikammer  
Maria, Mutter der Kirche

Samstag,17.08.:
17.30 Uhr MK Salveandacht
18.00 Uhr GF Vorabendmesse
18.30 Uhr KW Vorabendmesse
Sonntag, 18.08.:
09.00 Uhr BÖ Eucharistiefeier
09.00 Uhr VE Eucharistiefeier
10.00 Uhr VE Wortgottesdienst der 3 KiTas im Kindergarten Ven-
ningen
10.30 Uhr MK Eucharistiefeier
11.00 Uhr FB Ökumenischer Gottesdienst, anl. der Kerwe
18.00 Uhr KW Kirchenmusikalische Andacht in der Marienkapelle
anl. des 250-jährigen Bestehens der Marienkapelle
Abkürzung der einzelnen Gemeinden: AD= Altdorf,
BÖ= Böbingen, FM= Freimersheim, FB= Freisbach,
GO= Gommersheim, GF= Großfischlingen, KW= Kirrweiler,
KF= Kleinfischlingen, MK= Maikammer, VE= Venningen
Ausführliche Gottesdienstordnung siehe unter
www.pfarrei-maikammer.de
Text: Claudia Bauer

 ◗ Kath. Pfarrgemeinde Maikammer

Gott-Zeit-Dank Gebet am 20. August

Herzliche Einladung zum Gott-Zeit-Dank Treffen am 20. August 
2019 um 20:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr ins katholische Pfarrheim Mai-
kammer - Sitzungszimmer im 2. Obergeschoss.
Zu dieses ökumenische Treffen laden die katholischen Gemeinden 
Kirrweiler und Maikammer und die protestantische Gemeinde Mai-
kammer herzlich ein.
Text: Anja Sell

Erlebnistag Deutsche Weinstraße 2019

Die Messdiener und der Gemeindeausschuss Maikammer bietet 
auf dem Kirchplatz Kaffee, Kuchen und alkoholfreie Getränke 
an.
Gleichzeitig laden wir in unsere Pfarrkirche zu einer Oase der Stille 
ein. Kommen Sie und lassen den Trubel einen Moment hinter sich.
Über eine Kuchenspende würden wir uns freuen - bitte tragen Sie 
sich in der Liste am Schriftenstand ein. Dankeschön.
Text: Anja Sell

 ◗ Kath. Pfarrgemeinde St. Martin

Andacht an der Lourdesgrotte zu Mariä Himmelfahrt
Herzliche Einladung zur Andacht an der Lourdesgrotte am 
15.08.2019 um 15 Uhr mitgestaltet vom Kirchenchor St. Martin.
Damit dieser besondere Ort zu dem bleibt, der er ist, braucht es 
immer wieder freiwillige und fleißige Helfer.
So gibt es aktuell zu berichten, dass die hinteren Bänke Mitglieder 
der KAB hergerichtet haben. 
Die Sitzgelegenheit an der linken Wandseite entlang wird ebenfalls 
derzeit durch Jürgen Schneider, Hans Baumann, Karl Hartkorn und 
weiteren Helfern hergerichtet, ist allerdings noch nicht ganz abge-
schlossen. Für die Andacht kann diese Sitzgelegenheit trotzdem 
genutzt werden.
Im sogenannten „Vorgarten“ der Lourdesgrotte sind die dortigen 
und mittlerweile nicht mehr ansehnlich gewesenen Stämme zum 
Setzen ganz entfernt worden.
Es ist ein Wunsch, dass dort wieder Bänke (mit Lehne) aufgestellt 
werden. Gerade dort sitzen zu können und den Wald, die Natur und 
die Grotte um sich herum, ist etwas ganz besonderes.
Die Kosten pro Bank belaufen sich auf mind. 300,00 €. 2 Bänke 
wären schön, 4 Bänke wäre super. Gerne nehmen wir daher Spen-
den für die Bänke an der Lourdesgrotte entgegen. Die Spende 
kann mit dem Vermerk „Bank Lourdesgrotte“ im Pfarrhaus in Eden-
koben abgegeben oder auch auf deren Konto überwiesen werden. 
Vielen Dank im Voraus.
Und vielleicht ist das auch mal wieder ein Anlass der Lourdesgrotte 
einen Besuch abzustatten.
Text: Annette Seeber-Wadlinger

 ◗ Prot. Kirchengemeinde Maikammer

Gottesdienst
So. 18.08.
11.00 Uhr Kerwe-Gottesdienst in Diedesfeld
Do. 22.08.
16.00 Uhr Gottesdienst in St. Pirmin
Text: Jochen Keinath
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Wissenswertes

 ◗ Kontakt- und Informationsstelle  
für Selbsthilfe (KISS)
Gruppentreffen im Selbsthilfetreff, Kirchberg 18, Edesheim, Tel.: 
06323 989924, www.kiss-pfalz.de: Depressionen 2, Montag, 19. 
August, 19.00 Uhr; Migräne, Dienstag, 20. August, 19.00 Uhr; Män-
nergruppe, Mittwoch, 21. August, 19.00 Uhr
Weitere Treffen außerhalb:
Frauenselbsthilfe nach Krebs - Gruppentreffen:
Mittwoch, 21. August, 15.00 Uhr; Thema: „Leckeres Obst“ - Führung 
auf dem Obsthof Wicke, Hochstadt
Text: Carmen Ziegler

Glücks-
momente 

Klare Naturseen Landleben pur    zentrale Lage 
gemütliche Unterkünfte    großes Wanderwegenetz        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fordern Sie gleich Ihrengratis Prospekt mit Wandervorschlägen an! 

   

Kontaktieren Sie uns: 

Norbert Ullmer 
Tel. 0170 1842290 
Alexander Brüggemann 
Tel. 0170 1862290
Tel. 06347 97208-0 | info@u-b-werbung.de
Spanierstraße 70 | 76879 Essingen in der Pfalz/SÜW
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Mit unserer Premium-Rubrik  
„GesUNdheit“ präsentieren wir  
im 4-wöchigen Turnus Ihren Betrieb  
mit aktuellem Content, wie z.B.
Gut sehen + hören; Burnout; Sanfte Therapien; 
Zahngesundheit; Gesunder Schlaf. 

eRscheiNUNGsPlAN
PRemiUm-RUBRikeN

oder unter archiv.wittich.de/199Immer ein Auge

für’s Detail.

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de
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Zuverlässige Beilagenverteilung.   
Fragen sie uns einfach!

KonTAKT: beilagen@wittich-foehren.de
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Broschüre

Egal ob Prospekte, Flyer, Broschüren -
mit uns kommen Sie gut an!

Ran an dIe BeIlagen!
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 AusgAben: edenkoben, herxheim, lAndAu, mAikAmmer, offenbAch

Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Die nachfrage nach Wintergärten in Wohnraumqualität ist ungebrochen. Auch 
wenn in den letzten Jahren viele neue Produkte auf den markt gekommen sind, 
die einer herkömmlichen Terrasse mehr Wohnkomfort verschaffen, ist der 
klassische Wintergarten die einzige möglichkeit, den sonnenplatz nah an der 
natur ganzjährig zu genießen. der gläserne raum erweitert nicht nur die Wohn-
fläche, sondern er sorgt auch für mehr licht und mehr nähe zur umgebenden na-
tur - in der regel zum eigenen garten.  damit er ungetrübte freude bereiten kann, 
muss der Wintergarten exakt auf die örtlichen Verhältnisse und die Art der ge-
wünschten nutzung abgestimmt sein. Als beliebtestes material für das Pro-
filsystem hat sich Aluminium herauskristallisiert, da es wetterbeständig ist und 
nur wenig Pflegeaufwand erfordert. Zur Verglasung bieten sich hochwärmedäm-

mende Verglasungen an, die den energieverlust des glasanbaus minimieren.
Wer uneingeschränkten spaß am gläsernen Wohnzimmer haben will, sollte auf 
eine gründliche beratung setzen: fragen nach fundament, beheizung, beschattung 
und belüftung sollten kompetent behandelt werden. inzwischen werden auf dem 
markt Öffnungselemente wie faltanlagen oder schiebetüren angeboten, mit denen 
ein Wintergarten in einen offenen freisitz verwandelt werden kann, sobald es wär-
mer wird. der Übergang von haus und garten wird dadurch fließend.Wintergärten 
als Wohnraumerweiterung werden in der regel schnell zum mittelpunkt des häus-
lichen lebens. hier kann man nach der Arbeit zur ruhe kommen, hier unterhält man 
sich mit familienangehörigen oder trifft freunde in lockerer runde“. djd 63795n

Ein Wintergarten hat immer Saison !!!
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Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Holzdesign
Blanz   Theileis

Auf der Schafweide 3 | 67489 Kirrweiler
Tel.: 0 63 21 / 18 56 43 | www.terraverde-nw.de

Foto: djd/ZVSHK

Verfeuern Sie 
kein Geld! 
die monate oktober bis April 
bedeuten für heizungen beson-
dere belastungen. eine heraus-
forderung an zuverlässige und 
effiziente heiztechnik.  ob eine 
heizung geld „verbrennt“, 
kann ein laie nicht sehen. der 

Profi erkennt einsparpotenziale 
im gesamten heizsystem. Vom 
kessel über die Wärmevertei-
lung bis zum heizkörperventil. 
der heizungs-check umfasst al-
le komponenten. 
etwaige mängel werden dem 
heizungsbetreiber ebenso de-
tailliert aufgezeigt wie sinnvolle 
lösungen.

Einfach authentisch – 
Trendbaustoff Holz

Plastik-fasten und kunststoff-
boykott sind in aller munde. Auch 
beim bauen und renovieren geht 
der Trend hin zu natürlichen und 
ökologischen materialien. damit 
steigt auch die bedeutung von 
holz als ursprünglicher baustoff 
schlechthin. denn holz ist nicht 
nur authentisch, sondern schafft 
auch behaglichkeit in den eige-
nen vier Wänden und sorgt für ein 
gutes raumklima. dass das natur-
produkt auch als wohngesunder 
dämmstoff einsetzbar ist, wissen 
jedoch die wenigsten.

holzfaser-dämmstoffe werden aus 
frischem und unbehandeltem na-
delholz aus nachhaltiger forstwirt-
schaft hergestellt, das überwie-
gend bei der Waldpflege anfällt. 
Zu robusten Platten gepresst oder 

zu flexiblen dämmmatten ver-
arbeitet, eignet sich die holzfa-
ser-dämmung für fassaden, dä-
cher, innenwände und böden. 
eine dämmung aus holzfasern 
sorgt das ganze Jahr über für ein 
angenehmes raumklima. eine 
dämmung aus holzfaser schützt 
aber nicht nur vor hitze und käl-
te, sie schont gleichzeitig auch 
die umwelt.

ein kilo holzfaser-dämmstoff ent-
lastet die Atmosphäre um rund 1,2 
kilogramm kohlendioxid. denn 
während die bäume wachsen, be-
freien sie die luft von beträcht-
lichen mengen kohlendioxid.

in form von kohlenstoff bleibt das 
Treibhausgas auch nach der Verar-
beitung zu holzfaser-dämmstoffen 
gebunden. spp-o

Foto: VHD/spp-o
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Ganoven das Leben schwer machen

Einbrecher sind Gewohnheitstiere: 
Immer wieder sind es dieselben 
Schwachpunkte, über die sie sich 
Zugang zu fremden Wohnungen 
verschaffen. Die Fenster im Erd-
geschoss zählen dazu, ferner die 
Haustür, Wohnungseingangstüren 
und nicht zu vergessen die Neben-
eingänge, Balkon- und Terrassen-
türen. Wer hier auf einbruchhem-
mende Technik setzt, kann also die 
persönliche Sicherheit deutlich stei-
gern. Viele Immobilieneigentümer 
machen es jedoch den Ganoven er-
schreckend leicht – etwa mit Fen-
stern in Kipp-Position oder mit äl-
teren Modellen, die über keinerlei 
einbruchhemmende Ausstattung 
verfügen. Dabei zahlt sich eine Mo-
dernisierung von Fenstern und Tü-
ren gleich mehrfach aus: mit einem 
verbesserten Schutz vor Einbrechern 
ebenso wie mit einer wirksamen 
Wärmedämmung.
Vor allem an Fenstern und Terrassen-
türen im Erdgeschoss sowie an leicht 
zugänglichen Fenstern im Oberge-
schoss mache sich der Austausch be-

zahlt. Können die Täter die Fenster 
nicht in wenigen Sekunden aufhe-
beln, wächst ihr Risiko, erwischt zu 
werden. Daher suchen sie dann meist 
erfolglos das Weite.
Wichtig sei es deshalb, beim Fen-
sterkauf auf die sogenannte Wider-
standsklasse und technische Details 
der Ausstattung zu achten. Ein ab-
schließbarer Griff zählt ebenso dazu 
wie sogenannte Pilzkopfzapfen, Ver-
bundsicherheitsglas oder nach Mög-
lichkeit auch eine Verankerung im 
Mauerwerk.
Der Austausch der Fenster erhöht 
allerdings die Sicherheit nur be-
dingt, solange Einbrecher stattdes-
sen die Türen rund ums Haus leicht 
knacken können. Die Haustür sollte 
man beim mechanischen Einbruch-
schutz ebenso wenig vergessen wie 
Wohnungseingangstüren und vor 
allem die Nebeneingänge, etwa 
zum Keller oder zur Garage. Gerade 
die Nebeneingänge sind bei Einbre-
chern besonders beliebt, da sie oft 
nur schwer einsehbar und oft unzu-
reichend gesichert sind. djd 58952
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Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Die Fachbetriebe in Ihrer Nähe - 
erfahren - zuverlässig - kompetent

und immer für Sie da !!! 

Großer Ausstellungsraum • Fachberatung 
Massiv-, Fertig- und Bambusparkett

Kork- und Vinylböden • Verkauf
Verlegung • Schleifen und Versiegeln

Großer Ausstellungsraum • Fachberatung 
Besuchen Sie uns-

wir freuen uns 

auf Sie!

Parkettstudio
Bornheim eK

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 8.30 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr

Dammheimer Straße 2
76879 Bornheim
Telefon 06348 7044
Fax 06348 8586
www.kelmo-parkettstudio.de
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Struktur und 
Charakter für den Garten

Nah am Wasser: Kleine Teiche oder 
Brunnen lassen sich schön mit den 
Elementen der Vermont-Produktfamilie 
umranden und werden zum Hingucker im 
heimischen Garten. Foto: Kann/akz-o

mauern können mit geschick und sta-
tischem Verständnis selbst im Außen-
bereich angelegt werden. egal wie die 
eigenen Vorlieben aussehen – beim 
hersteller kann findet man für jeden 
geschmack die passende Produktlinie. 
Zeitlos elegant sind etwa Vanity-mau-
ern und bradstone-Travino-Walling. 

naturnahe oberflächen mit rustika-
lem charme bringen dagegen die Ver-
mont-serie sowie die germania-Antik-
mauern ins grün nach hause. 

Alle elemente der verschiedenen sy-
steme sind aus robustem betonstein 
gefertigt und gleichen den natürlichen 
Vorbildern. sie sind allerdings wider-
standsfähiger gegen Witterungsein-
flüsse, leicht zu pflegen und bleiben 
darum dauerhaft schön anzusehen.
Auf der Website von kann können 
sich interessierte unter www.kann.
de inspirationen für den mauerbau 
im eigenen garten holen. 
Zudem ist mit wenigen klicks auch 
der nächstgelegene baustoff-fach-
händler gefunden. akz-o

Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Rufen Sie uns an! 
Wir informieren und beraten gerne vor Ort.

Tel. 06347 97208-0
Essingen | Spanierstr. 70 | info@u-b-werbung.de

Interessiert?

Die ideale Werbefläche

für Ihre gewerbliche Anzeige!

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...

Ruhig bleiben trotz 
Dachschaden

die immer häufiger auftretenden 
unwetter lassen nicht selten schä-
den am dach zurück. in dem fall 
können jene bewohner aufatmen, 
die sich bei der errichtung des 
hauses für hochwertige unter-
deckbahnen entschieden haben. 

diese sind als zweite funktionse-
bene unter der ersten, sprich den 
dachziegeln, dachsteinen und co, 
befestigt und übernehmen zuver-
lässig und sicher deren Aufgabe – 
also zu verhindern, dass beispiels-
weise hagel und regen in die 
Wärmedämmung beziehungswei-

se in den Wohnbereich gelangen. 
das geheimnis hinter ihrer außer-
gewöhnlichen robustheit: sie be-
stehen aus mit bitumen beschich-
teten kunststoff-faservliesen für 
besonders hohe dichtigkeit, si-
cherheit, langlebigkeit und nicht 
zuletzt uV-beständigkeit.

einmal verlegt, übernehmen 
die hochwertigen Produkte die 
schutzfunktion als „zweite wass-
erführende ebene“ – und das ein 
dachleben lang.

eine information von
www.bauder.de./epr.

Foto: epr/Bauder
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Sichere und zukunftsorientierte Arbeitsplätze in 
einem inhabergeführten Familienunternehmen

Ein leistungsgerechtes Gehalt mit Sozialleistungen, 
wie vermögenswirksame Leistungen, betriebliche 
Altersvorsorge und weitere Mitarbeitervorteile bzw. 
Vergünstigungen

Individualität sowie Wertschätzung 
und persönliche Anerkennung

Intensive und individuelle Einarbeitung

Selbstständiges Arbeiten in einem tollen Team

Für unser 5-Sterne Möbelhaus in LANDAU
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

>  TELEFONIST (m/w/d) in Teilzeit 

> DISPONENT (m/w/d)

> MONTEUR (m/w/d)

> LAGERMITARBEITER (m/w/d)

Bewerbungen senden Sie bitte unter Angabe Ihres Gehaltswunsches sowie frühestmöglichen Eintrittstermins an 
jobboerse@moebelehrmann.de., z. Hd. Frau Hildebrandt. IHRE BEWERBUNG WIRD MIT ABSOLUTER DISKRETION BEHANDELT.

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

BEWERBEN SIE SICH JETZT!WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Stellenmarkt
aktuell Anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangebote online unter:wittich.de/jobboerse
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Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“

im romantischen Ahrweiler
Schön eingerichtete Ferienwohnung (F****)

in Ahrweiler für 2 – 4 Personen,
direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und

10 Gehminuten zum mittelalterlichen Stadtkern,
49,– € pro Nacht inkl. Nebenkosten, Endreinigung 

und Umsatzsteuer, zzgl. Gästebeitrag
der Stadt: 2,50 € pro Person und Nacht). 

Einzelunternehmung Karl Heinen · Delderstraße 33
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsteil Ahrweiler
Tel.: 02641/36076 oder Mobil: 0160 1714841

Mail: h.pacyna@web.de · Net: www.himmelchen.de
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Die Verbandsgemeinde Offenbach sucht zum 1. August 2020 

eine/n Auszubildende/n (m/w/d) 
für den Beruf‚ Fachkraft für Abwassertechnik
Einstellungsvoraussetzung ist der erfolgreiche Abschluss der mittleren Reife. Die Ausbildung 
dauert drei Jahre. Die theoretische Ausbildung erfolgt an der Berufsbildenden Schule Natur-
wissenschaften in Ludwigshafen und in der DEULA RLP in Bad Kreuznach.

Nähere Informationen über die Ausbildung finden Sie unter www.offenbach-queich.de.

Wir wünschen uns eine interessierte, engagierte und zuverlässige Nachwuchskraft.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitten wir bis zum 31. August 2019
zu senden, an die Verbandsgemeindeverwaltung - Personalabteilung -, 
Konrad-Lerch-Ring 6, 76877 Offenbach

Wir sind ein erfolgreiches und expandierendes Unterneh-
men im Verlagswesen und geben wöchentlich über 125 Mit-
teilungsblätter für Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz, 
Gemeinden in Hessen und Gemeinden im Saarland sowie 
verschiedene Sonderpublikationen heraus.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir auf nebenberuf-
licher Basis (450,- Euro) ab sofort einen

   vertriebsinspektor für 
den kreis Germersheim und  
den kreis südliche Weinstraße

Zum Aufgabengebiet gehören:
· Kontrolle der Zustellung
· Betreuung eines Zustellgebietes

voraussetzungen:
· sicheres und freundliches Auftreten
· zeitlich flexibel einsetzbar
· Führerschein der Klasse B
· eigenes Kfz

interessiert?
Ihre komplette Bewerbung mit tabellarischem, handschriftli-
chem Lebenslauf, den üblichen Unterlagen wie Zeugnissen 
und Lichtbild senden Sie bitte an:

liNUs Wittich medien kG
z. Hd. Lisa Schneider, Europa-Allee 2, 54343 Föhren
oder an: bewerbung@wittich-foehren.de
www.wittich.de

stellen sie jetzt

die Weichen für die Zukunft

zur Rente!Komm doch

Komm-doch-zur-Rente.de 
Mit einem
Klick 
Zu allen Infos!

 
 Ausbildung:
 
 > Sozialversicherungsfachangestellte 
  (M/W/D) 
 Duales Studium:
 
 > Bachelor of Arts - Verwaltung (m/w/D) 
  Fachrichtung Rentenversicherung

 > Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik (M/W/D) 
  Fachrichtung Software-Engineering

Bewirb Dich

bis 30.09.!

Stellenmarkt
aktuell Anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangebote online unter:wittich.de/jobboerse
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hilfe – wir brauchen verstärkung!
Kundenstamm zu vergeben für Service, 

Beratung und Verkauf im außendienst (M/W/d). 
PKW/FS erforderlich. 

info unter 0157-88727540

Oder direkt online bewerben: wittich.de/jobboerse
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STEllEn Markt
Weitere  
Stellenangebote  
online unter:
wittich.de/jobboerse

Diese und weitere Stellenangebote finden Sie unter: 

wittich.de/jobboerse

immoBilieN Welt

06502 
9147-0

Suche Bauplatz, zahle über Marktpreis.
Neben Neubaugebiet, gerne auch große Grundstücke,
 Abrisshäuser, in zweiter Reihe oder Teil eines Gartens.

Telefon: 01 70 / 9 65 24 01

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Bei uns finden Sie
ein neues Zuhause!
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www.pfalzwerke-gruppe.de

Du hast die 
Entspannung. 
Wir den  
Überblick. Ein Rundum-sorglos-Paket  

für ein entspanntes Zuhause.

Foto: Elke Janssen
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20. Pfälzer Gartenmarkt 
am 17. und 18. August 2019 in 
Maikammer an der Südlichen Weinstraße 
Jeweils samstags und sonntags zwischen 10.00 und 18.00 Uhr 
offerieren rund 160 regionale, überregionale und internatio-
nale Aussteller ihr Angebot. 
Baumschulen und Staudengärtnereien mit ihren Spezialitäten, 
Firmen mit hochwertigen Garten-möbeln und die verschie-
densten Accessoires werden ebenso vertreten sein wie medi-
terrane Kübelpflanzen, Rosenraritäten, Kräutervariationen, 
allerlei Sämereien, Kakteen, Bonsai und Bambusarten. 
Verschiedene Gartenbaufirmen verwandeln Straßenecken 
und Plätze in blühende Gartenanlagen. Auch das dafür not-
wendige Gartengerät lässt sich hier erwerben. 
An zahlreichen Informations- und Bücherständen erhält 
man neben den neuesten Gartentipps auch Rat und Hilfe bei 
Problemen rund um den Garten. Leckeres aus Gartenfrüchten 
lässt sich an verschiedenen Naturkostständen probieren. 
Für kulinarische Gaumenfreuden zwischendurch sorgen 
Maikammerer Vereine, Winzer und die Gastronomie. 
Neben dem eigentlichen Marktgeschehen bietet sich ein 
informatives Rahmenprogramm mit  Vorträgen direkt am 
Stand zu verschiedenen Themen. In unmittelbarer Nähe zum 
Marktgelände befindet sich der Mediterrane Garten, in dem 
der Pflanzenexperte Peter Straub zwei Führungen anbietet 
und zwar Samstag und Sonntag, jeweils um 14 Uhr 
(Treffpunkt am Rathaus, Immengartenstrasse 24).

Rahmenprogramm am Samstag:
11.00 und 13.00 Uhr Naturführung von Herrn Dipl. Biologe 
Frank Lehmann durch das Außengelände der Kita 
Abenteuerland, Frantzplatz 3
14.00 Uhr Führung durch den mediterranen Garten 
mit Peter Straub 
(Treffpunkt vor dem Rathaus, Immengartenstraße 24)

Rahmenprogramm am Sonntag:
13.00-18.00 Uhr Verkaufsoffener Sonntag der Werbegemein-
schaft Maikammer
14.00 Uhr Führung durch den mediterranen Garten mit Peter 
Straub (Treffpunkt vor dem Rathaus, Immengartenstraße 24)
Informationen und Flyer zum Gartenmarkt gibt es beim Büro 
für Tourismus, Weinstraße Süd 40, 67487 Maikammer, mai-
kammer.suedlicheweinstrasse.de,  maikammer@maikammer-
erlebnisland.de, Tel. 06321 952768

17./18. August 2019
10 - 18 h

Z E N T RU M 

MAIKAMMER
AN DER SÜDLICHEN WEINSTRASSE 
Veranstalter: Ortsgemeinde Maikammer

G A R T E N M A R K T

G A R T E N K U N S T  U N D  P F A L Z G E N U S S

17./18. August 2019
Zentrum Maikammer - 10 bis 18 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
wünschen Ihnen schöne Stunden !!!
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17./18. August 2019
10 - 18 h

Z E N T RU M 

MAIKAMMER
AN DER SÜDLICHEN WEINSTRASSE 
Veranstalter: Ortsgemeinde Maikammer

G A R T E N M A R K T

G A R T E N K U N S T  U N D  P F A L Z G E N U S S

17./18. August 2019
Zentrum Maikammer - 10 bis 18 Uhr

67487 Maikammer, Gartenstr. 5, Tel. 06321/34376, Fax 06321/88405, funk.stuck@t-online.de

• Trockenbau • Stuckarbeiten • Vollwärmeschutz
• Innen- und Außenputz • Eigener Gerüstbau • Fließestrich
• Altbausanierung • Dekorative Putze

17./18. August 2019
10 - 18 h

Z E N T RU M 

MAIKAMMER
AN DER SÜDLICHEN WEINSTRASSE 
Veranstalter: Ortsgemeinde Maikammer

G A R T E N M A R K T

G A R T E N K U N S T  U N D  P F A L Z G E N U S S

Ihre Ansprechpartner:
norbert Ullmer 
Mobil: 0170 1842290 

Alexander Brüggemann
Mobil: 0170 1862290
E-Mail: info@u-b-werbung.de

Wir wünschen allen

viel Vergnügen in Maikammer

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Maikammer - immer einen Besuch wert !!!

Ihr Kundendienst
für

Telefon: 06 21 / 55 70 45

Fahrkostenpauschale 5,- EUR
Ersatzteilannahme • www.elektrohaber.com

Waschmaschinen
Geschirrspüler

Trockner
Kühlgeräte
Elektroherde



Lauf nicht fort…

KAUF IM ORT!

Rufen Sie uns an! 
Wir informieren und beraten gerne vor Ort.

Tel. 06347 97208-0
Essingen | Spanierstr. 70 | info@u-b-werbung.de

Interessiert?

Die ideale Werbefläche

für Ihre gewerbliche Anzeige!

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...


